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1 Wozu diese Regel?

Was ist eine DGUV Regel?

ArbeitsschutzmalRnahmen passgenau fiir lhre Branche - dabei unterstiitzt Sie diese
DGUV Regel. Sie wird daher auch ,,Branchenregel” genannt. DGUV Regeln werden von
Fachleuten der gesetzlichen Unfallversicherung sowie weiteren Expertinnen und
Experten verfasst, die den betrieblichen Alltag in Unternehmen lhrer Branche kennen
und wissen, wo die Gefahren fiir Sicherheit und Gesundheit der Beschaftigten liegen.

DGUV Regeln helfen Ihnen, staatliche Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhiitungs-
vorschriften, Normen und viele verbindliche gesetzliche Regelungen konkret anzuwen-
den. Daneben erhalten Sie auch zahlreiche praktische Tipps und Hinweise zur Arbeits-
sicherheit und einem erfolgreichen Gesundheitsschutz in lhrem Unternehmen.

Als Unternehmerin oder Unternehmer kdnnen Sie andere Losungen wahlen.

Diese mussen aber im Ergebnis mindestens ebenso sicher sein.

An wen wendet sich diese DGUV Regel?

Mit dieser DGUV Regel sind in erster Linie Sie als Unternehmerin oder Unternehmer an-
gesprochen. Denn Sie sind fiir die Sicherheit und Gesundheit Ihrer Beschaftigten verant-
wortlich. Durch den hohen Praxisbezug bietet die DGUV Regel aber auch grof3en Nutzen
fur alle weiteren Akteurinnen und Akteure in Ihrem Unternehmen, etwa lhrem Personal-
bzw. Betriebsrat, Ihren Fachkraften fiir Arbeitssicherheit, lhren Betriebsarztinnen und
-arzten sowie lhren Sicherheitsbeauftragten.

Die vorliegende DGUV Regel bietet konkrete Hilfestellungen fiir Arbeitsschutzmal3-
nahmen bei Tatigkeiten in Betrieben mit Bliros und Bildschirmarbeit. Sie umfasst die
wichtigsten PraventionsmaRRnahmen, um die gesetzlich vorgeschriebenen Schutzziele
fiir Ihr Unternehmen und Ihre Belegschaft zu erreichen.

An dieser DGUV Regel 115-401 Branche ,,Biirobetriebe“ haben die Bundesvereinigung
der Deutschen Arbeitgeberverbande (BDA), die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
(ver.di) und der Industrieverband Biiro und Arbeitswelt e.V. (IBA) mitgearbeitet.



2 Grundlagen fiir Sicherheit und Gesundheit:
Was grundsatzlich gilt

Von der betriebsarztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung tiber die Unter-
weisung und Gefahrdungsbeurteilung bis hin zur Ersten Hilfe: Binden Sie die
Sicherheit und Gesundheit Ihrer Beschaftigten systematisch in die betrieblichen
Strukturen und Prozesse ein. Damit schaffen Sie eine solide Basis fiir sichere und

gesunde Arbeitsbedingungen.

@ Rechtliche Grundlagen

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)
Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)
Mutterschutzgesetz (MuSchG)
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)
Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG)
Personalvertretungsgesetze der Lander
Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG)
Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV)
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV)

e Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge
(ArbMedVV)

e DGUV Vorschrift 1 ,,Grundsatze der Pravention®

e DGUV Vorschrift 2 ,,Betriebsarzte und Fachkrafte fiir
Arbeitssicherheit“

e ,Priifungen von Arbeitsmitteln und iberwachungs-
bediirftigen Anlagen“ (Technische Regeln fiir
Betriebssicherheit, TRBS 1201)

e ,Zur Priifung befdhigte Personen“ (Technische
Regeln fiir Betriebssicherheit, TRBS 1203)

e ,Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstatten
(Technische Regeln fiir Arbeitsstatten, ASR V3a.2)

o ,Gefahrdungsbeurteilung® (Technische Regeln fiir
Arbeitsstatten, ASR V3)

e Bildschirmarbeit“ (Technische Regeln fiir Arbeits-
statten, ASR A6)

e ,Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung”
(Technische Regeln fiir Arbeitsstatten, ASR A1.3)

e ,MalRnahmen gegen Bréande“ (Technische Regeln fiir
Arbeitsstatten, ASR A2.2)

e ,Fluchtwege und Notausgange* (Technische Regeln
flir Arbeitsstatten, ASR A2.3)

e ,Erste-Hilfe-Rdume, Mittel und Einrichtungen zur

Ersten Hilfe“ (Technische Regeln fiir Arbeitsstatten,

ASR A4.3)

@ Weitere Informationen

DGUV Information 204-022 ,,Erste Hilfe im Betrieb
DGUV Information 205-023 ,,Brandschutzhelfer*
DGUV Information 211-042 ,Sicherheitsbeauftragte®
DGUV Information 215-410 ,,Bildschirm- und Biiro-
arbeitsplatze - Leitfaden fiir die Gestaltung®

DGUV Information 215-112 ,,Barrierefreie Arbeits-
gestaltung - Teil Il: Grundsétzliche Anforderungen*

Als Unternehmerin oder Unternehmer sind Sie fiir die
Sicherheit und Gesundheit Ihrer Beschdftigten in lhrem
Unternehmen verantwortlich. Dazu verpflichtet Sie das
Arbeitsschutzgesetz. Doch es gibt weitere gute Griinde,
warum lhnen Sicherheit und Gesundheit in Ihrem Unter-
nehmen wichtig sein sollten. So sind Beschdftigte, die in
einer sicheren und gesunden Umgebung arbeiten, nicht
nur weniger hdufig und lange krank, sie arbeiten auch
engagierter und motivierter. Mehr noch: Investitionen in
Sicherheit und Gesundheit lohnen sich fiir Unternehmen
nachweislich auch 6konomisch.

Die gesetzliche Unfallversicherung unterstiitzt Sie bei der
Einrichtung des Arbeitsschutzes in Ihrem Unternehmen. Der
erste Schritt: Setzen Sie die grundsdtzlichen Préiventions-
malRnahmen um, die auf den folgenden Seiten beschrieben
sind. Sie bieten Ihnen die beste Grundlage fiir einen gut
organisierten Arbeitsschutz und stellen die Weichen fiir
weitere wichtige PrédventionsmalRnahmen in lhrem Unter-
nehmen.



Grundlagen fiir Sicherheit und Gesundheit: Was grundsatzlich gilt

Verantwortung und Aufgaben-
iibertragung

B\

Die Verantwortung fiir die Sicherheit und Gesundheit
Ihrer Beschaftigten liegt bei Ihnen als Unternehmerin
oder Unternehmer. Das heil3t, Sie miissen die Arbeiten in
Ihrem Betrieb so organisieren, dass eine Gefahrdung fir
Leben und Gesundheit vermieden wird und die Belastung
Ihrer Beschaftigten nicht tiber deren individuelle Leis-
tungsfahigkeit hinausgeht.

Diese Aufgabe konnen Sie auch schriftlich an andere zu-
verlassige und fachkundige Personen im Unternehmen
Ubertragen. Sie sind jedoch dazu verpflichtet, regelmaRig
zu priifen, ob diese Personen ihre Aufgabe erfiillen. Legen
Sie bei Bedarf Verbesserungsmaflnahmen fest. Spates-
tens nach einem Arbeitsunfall oder nach Auftreten einer
Berufskrankheit miissen deren Ursachen ermittelt und die
ArbeitsschutzmalRnahmen angepasst werden.

I‘ Betriebliche Interessenvertretung

Sofern in Threm Unternehmen ein Betriebs- oder
Personalrat besteht, sind Sie verpflichtet, diesen in vielen
Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes einzubin-
den. Zu den allgemeinen Aufgaben des Betriebs- oder
Personalrates gehoren die Uberwachung der zugunsten
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bestehenden
Schutzvorschriften und auch die Férderung von MaRnah-
men zum Arbeitsschutz. Grundsatzlich sind bei MaRnah-
men des Arbeitsschutzes Mitwirkungs- und Mitbestim-
mungsrechte beriihrt.

Die friihzeitige Information und die Einbindung der
betrieblichen Interessenvertretung der Beschaftigten
(Betriebs- oder Personalrat, Mitarbeitervertretung,
Schwerbehindertenvertretung) konnen bei den vielfalti-
gen Themen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes von
Vorteil sein.

& Betriebsdrztliche und sicherheits-
technische Betreuung

Unterstiitzung bei der Einrichtung von sicheren und ge-
sunden Arbeitsplatzen erhalten Sie von den Fachkraften
flir Arbeitssicherheit, Betriebsarztinnen und Betriebsarz-
ten sowie lhrem Unfallversicherungstrager. Die DGUV Vor-
schrift 2 gibt vor, in welchem Umfang Sie diese

betriebsarztliche und sicherheitstechnische Betreuung
gewahrleisten mussen.

@ Sicherheitsbeauftragte

Arbeiten in Threm Unternehmen mehr als 20 Be-
schaftigte, miissen Sie zusatzlich Sicherheitsbeauftragte
bestellen. Sicherheitsbeauftragte sind Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter Ihres Unternehmens, die Sie ehrenamt-
lich neben ihren eigentlichen Aufgaben bei der Verbesse-
rung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes
unterstiitzen. Sie achten z. B. darauf, dass Schutzvorrich-
tungen und -ausruistungen vorhanden sind und weisen
ihre Kolleginnen und Kollegen auf sicherheits- oder
gesundheitswidriges Verhalten hin. So geben sie lhnen
verlassliche Anregungen zur Verbesserung des Arbeits-
schutzes.

55] Qualifikation fiir den Arbeitsschutz

8 Wirksamer Arbeitsschutz erfordert fundiertes Wis-
sen. Stellen Sie daher sicher, dass alle Personen in lhrem
Unternehmen, die mit Aufgaben zur Gestaltung sicherer
und gesunder Arbeitsplatze und Arbeitsverfahren betraut
sind, ausreichend qualifiziert sind. Geben Sie diesen Per-
sonen die Moglichkeit, an Aus- und-Fortbildungsmafinah-
men teilzunehmen. Die Berufsgenossenschaften, Unfall-
kassen und die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
bieten hierzu vielfaltige Seminare sowie Aus- und Fortbil-
dungsmoglichkeiten an.

(O Beurteilung der Arbeitsbedingungen
und Dokumentation (Gefahrdungs-
beurteilung)

Wenn die Gefahren fiir Sicherheit und Gesundheit am
Arbeitsplatz nicht bekannt sind, kann sich auch niemand
davor schiitzen. Eine der wichtigsten Aufgaben ist daher
die Beurteilung der Arbeitsbedingungen, auch ,Gefahr-
dungsbeurteilung” genannt. Diese hat das Ziel, fiir jeden
Arbeitsplatz in Ihrem Unternehmen mogliche Gefahrdun-
gen fiir die Sicherheit und Gesundheit Ihrer Beschéftigten
festzustellen und MalRnahmen zur Beseitigung dieser Ge-
fahrdungen festzulegen. Beurteilen Sie dabei sowohl die
korperlichen als auch die psychischen Belastungen Ihrer
Beschéftigten. Beachten Sie Beschaftigungsbeschrankun-
gen und -verbote, z. B. fiir Jugendliche, Schwangere und
stillende Miitter, insbesondere im Hinblick auf schwere
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korperliche Arbeiten sowie den Umgang mit Gefahr- und
Biostoffen. Es gilt: Gefahren miissen immer direkt an der
Quelle beseitigt oder vermindert werden. Wo dies nicht
vollstandig moglich ist, miissen Sie SchutzmafRnahmen
nach dem T-O-P-Prinzip ergreifen. Das heil’t, Sie miissen
zuerst technische (T), dann organisatorische (O) und erst
zuletzt personenbezogene (P) Malinahmen festlegen und
durchfiihren. Mit der anschlieBenden Dokumentation der
Gefahrdungsbeurteilung kommen Sie nicht nur lhrer
Nachweispflicht nach, sondern erhalten auch eine Uber-
sicht der Arbeitsschutzmalinahmen in Ihrem Unterneh-
men. So lassen sich auch Entwicklungen nachvollziehen
und Erfolge aufzeigen.

Arbeitsmedizinische MaRnahmen

Ein unverzichtbarer Baustein im Arbeitsschutz lhres
Unternehmens ist die arbeitsmedizinische Pravention.
Dazu gehoren die Beteiligung des Betriebsarztes oder der
Betriebsarztin an der Gefahrdungsbeurteilung, die Durch-
flihrung der allgemeinen arbeitsmedizinischen Beratung
sowie die arbeitsmedizinische Vorsorge mit individueller
arbeitsmedizinischer Beratung der Beschéftigten. Ergibt
die Vorsorge, dass bestimmte MaRnahmen des Arbeits-
und Gesundheitsschutzes ergriffen werden missen, miis-
sen Sie diese flir die betroffenen Beschéftigten in die
Wege leiten.

I‘ Arbeitsmedizinische Vorsorge

Beschaftigte in Bliros arbeiten in der Regel an
Bildschirmarbeitsplatzen. Diesen Beschaftigten miissen
Sie in regelmaRigen Abstanden eine arbeitsmedizinische
Vorsorge anbieten (sogenannte Angebotsvorsorge). Diese
umfasst immer ein arztliches Gesprach und eine arztliche
Beratung und, sofern die Beschaftigten dies wiinschen,
einen Sehtest.

Vermuten Beschaftigte einen Zusammenhang zwischen
Gesundheitsbeschwerden und ihrer Tatigkeit, mussen Sie
eine arbeitsmedizinische Vorsorge (als Wunschvorsorge)
ermoglichen, es sei denn aufgrund der Beurteilung der
Arbeitsbedingungen und der getroffenen SchutzmaRnah-
men ist nicht mit einem Gesundheitsschaden zu rechnen.

Die Ergebnisse der arbeitsmedizinischen Vorsorge erhal-
ten ausschlief3lich die Arbeitnehmerin oder der Arbeit-
nehmer. Diese entscheiden tber eine Weitergabe.

@ Unterweisung

Ihre Beschaftigten kdnnen nur dann sicher und
gesund arbeiten, wenn sie liber die Gefdhrdungen an
ihrem Arbeitsplatz sowie ihre Pflichten informiert sind.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Beschaftigten die erforderli-
chen MalRnahmen und betrieblichen Regeln kennen und
ausreichende Anweisungen erhalten, um Arbeiten sicher
ausfiihren zu kdnnen. Hierzu gehdren auch die Betriebs-
anweisungen. Deshalb ist es wichtig, dass lhre Beschaftig-
ten eine Unterweisung moglichst an ihrem Arbeitsplatz
erhalten. Diese kann durch Sie selbst oder eine von Ihnen
beauftragte zuverlassige und fachkundige Person durch-
gefiihrt werden. Setzen Sie Beschéftigte aus Zeitarbeits-
unternehmen ein, miissen Sie diese so unterweisen wie
Ihre eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Betriebs-
arztin bzw. -arzt oder die Fachkraft fiir Arbeitssicherheit
konnen hierbei unterstiitzen. Die Unterweisung muss
mindestens einmal jahrlich erfolgen und dokumentiert
werden. Bei Jugendlichen ist dies halbjahrlich erforder-
lich. Zusatzlich miissen Sie fiir lhre Beschaftigten eine
Unterweisung sicherstellen

e vor Aufnahme einer Tatigkeit,

e bei Zuweisung einer anderen Tatigkeit,

e beiVeranderungen im Aufgabenbereich und Verande-
rungen in den Arbeitsablaufen.

Zugang zu Vorschriften und Regeln

Machen Sie die fiir hr Unternehmen relevanten
Unfallverhutungsvorschriften sowie die einschladgigen
staatlichen Vorschriften und Regeln an geeigneter Stelle
fiir alle zuganglich. So sorgen Sie nicht nur dafiir, dass
Ihre Beschéftigten liber die notwendigen Praventions-
mafRnahmen informiert werden, Sie zeigen ihnen auch,
dass Sie Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ernst
nehmen. Bei Fragen zum Vorschriften- und Regelwerk hilft
Ihnen Ihr Unfallversicherungstrager weiter.

Kennzeichnung von sicheren Produkten

Seit 1995 unterliegen alle Maschinen und viele
andere Produkte europaweit geltenden Vorschriften zum
Inverkehrbringen. Die Einhaltung muss der Hersteller
oder Inverkehrbringer beim Verkauf mit einer CE-Kenn-
zeichnung und einer Konformitatserklarung dokumen-
tieren. Darliber hinaus kann der Hersteller oder
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Inverkehrbringer die Produkte auch durch unabhéngige
Stellen priifen lassen. Eine erfolgreiche Priifung der
Sicherheit erkennt man z. B. am GS-Zeichen oder am
DGUV Test Zeichen.

TES 80000000

CE-Kennzeichnung  GS-Zeichen DGUV Test Zeichen
Bei der Beschaffung von Arbeitsmitteln kann die
Einhaltung der Mindestanforderungen an Sicher-

heit und Ergonomie durch das GS-Zeichen nachgewiesen

werden. Sie sollten nur Arbeitsmittel mit GS-Zeichen be-
schaffen und sich auch das zugehdrige Zertifikat aushan-
digen lassen. Arbeitsmittel sind z. B. Bildschirm, Tastatur,

Maus aber auch Buroméblierung und Beleuchtung.

ﬁ- Brandschutz- und NotfallmaRhahmen

Im Notfall miissen Sie und lhre Beschaftigten
schnell und zielgerichtet handeln kdnnen. Daher gehoren
die Organisation des betrieblichen Brandschutzes, aber
auch die Vorbereitung auf sonstige NotfallmaRnahmen,
wie z. B. die geordnete Evakuierung Ihrer Arbeitsstatte,
zum betrieblichen Arbeitsschutz. Lassen Sie daher so
viele Beschaftigte wie moglich zu Brandschutzhelferinnen
und Brandschutzhelfern ausbilden, empfehlenswert sind
mindestens flinf Prozent der Belegschaft. Empfehlens-
wert ist auch die Bestellung einer Mitarbeiterin oder eines
Mitarbeiters zum Brandschutzbeauftragten. Das zahlt sich
im Notfall aus. Damit Entstehungsbrande wirksam be-
kampft werden konnen, miissen Sie lhren Betrieb mit
geeigneten Feuerloscheinrichtungen, wie z. B. tragbaren
Feuerloschern, ausstatten und alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mit deren Benutzung durch regelmaRige
Unterweisungen vertraut machen.

Erste Hilfe

Die Organisation der Ersten Hilfe in lhrem Betrieb
gehort zu lhren Grundpflichten. Unter Erste Hilfe versteht
man alle MaRnahmen, die bei Unfillen, akuten Erkran-
kungen, Vergiftungen und sonstigen Notfallen bis zum

Eintreffen des Rettungsdienstes, eines Arztes oder einer
Arztin erforderlich sind. Dazu gehért z. B.: Unfallstelle
absichern, Verungliickte aus akuter Gefahr retten, Notruf
veranlassen, lebensrettende Sofortmalinahmen durch-
fihren sowie Betroffene betreuen. Den Grundbedarf an
Erste-Hilfe-Material decken der ,,Kleine Betriebsverband-
kasten“ nach DIN 13157 bzw. der ,,Grol3e Betriebsver-
bandkasten® nach DIN EN 13169 ab. Zusatzlich konnen
ergdnzende Materialien aufgrund betriebsspezifischer
Gefahrdungen erforderlich sein.

Je nachdem wie viele Beschaftigte in lhrem Unternehmen
arbeiten, missen Ersthelferinnen und Ersthelfer in ausrei-
chender Anzahl zur Verfligung stehen. Diese Aufgabe kon-
nen alle Beschaftigten libernehmen. Voraussetzung ist die
erfolgreiche Teilnahme an einer Erste-Hilfe-Ausbildung
und die regelmaRige Auffrischung alle zwei Jahre (Erste-
Hilfe-Fortbildung). Die Lehrgangsgebiihren werden von
den Berufsgenossenschaften und Unfallkassen getragen.
Beachten Sie, dass auch im Schichtbetrieb und wahrend
der Urlaubszeit geniigend Ersthelferinnen und -helfer
anwesend sein miissen.

0 Wie viele Ersthelferinnen und Ersthelfer?

1. Bei zwei bis zu 20 anwesenden | eine Ersthelferin bzw.
Versicherten: ein Ersthelfer

2. Bei mehr als 20 anwesenden
Versicherten:
a. in Verwaltungs- und
Handelsbetrieben: 5%
b. in sonstigen Betrieben: 10 %

: Betriebssanitdter in GroRbetrieben

Der Betriebssanitater oder die Betriebssanitaterin
sollen erweiterte Erste Hilfe leisten und dadurch zu einer
lickenlosen Versorgung von verletzten oder erkrankten
Personen beitragen.

Sind im Betrieb gewdhnlich mehr als 1500 Beschéftigte
anwesend, muss sich mindestens ein Betriebssanitater
oder eine Betriebssanitaterin einsatzbereit unter ihnen
befinden. Behalten Sie Schichtdienst, Urlaubs- und mog-
liche Krankheitszeiten im Blick, wenn Sie die Anzahl der
erforderlichen Betriebssanitater und Betriebssanitaterin-
nen erheben.
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<&, Arbeitsschutzausschuss
a a

Arbeiten in lhrem Unternehmen mehr als 20 Be-
schéftigte, sind Sie verpflichtet, einen Arbeitsschutzaus-
schuss (ASA) in ihrem Betrieb zu bilden. Dieser dient dem
Austausch und der Zusammenarbeit aller an der Gestal-
tung von Sicherheit und Gesundheit im Betrieb beteilig-
ten Stellen.

Der Kreis der Teilnehmenden ist gesetzlich vorgegeben
und umfasst:

e Unternehmerin oder Unternehmer oder eine von ihm
bzw. ihr beauftragte Person,

zwei Mitglieder des Betriebs- oder Personalrats,
Fachkraft fiir Arbeitssicherheit,

Betriebsarztin oder Betriebsarzt,
Sicherheitsbeauftragte in angemessener Zahl.

Selbstverstandlich kann dieser Kreis bei Bedarf durch wei-
tere Entscheidungstrager und -trdgerinnen sowie inner-
oder aulBerbetriebliche Spezialistinnen und Spezialisten
erweitert werden.

Der Arbeitsschutzausschuss trifft sich mindestens viertel-
jahrlich zu Sitzungen und erdrtert Strategien, Neuerun-
gen, Ereignisse oder auch Einzelfragen zum Thema
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Dazu gehdren
z. B. die Analyse des Unfallgeschehens, die Auswertung
von Gefahrdungsbeurteilungen und die Koordinierung
von Mafinahmen zur Verbesserung von Sicherheit und
Gesundheit im Betrieb. Auch betriebliche Veranderungen,
wie der Einsatz neuartiger personlicher Schutzausriistun-
gen sowie die Einfihrung neuer Arbeitsverfahren, Arbeits-
mittel oder Stoffe kdnnen Themen im Arbeitsschutzaus-
schuss sein.

r/ RegelmaRige Priifung der Arbeitsmittel

Schaden an Arbeitsmitteln konnen zu Unfallen
fiihren. Daher missen die in lhrem Unternehmen einge-
setzten Arbeitsmittel regelmaRig kontrolliert und je nach
Arbeitsmittel gepriift werden. Vor der Verwendung eines
Arbeitsmittels muss dieses durch Inaugenscheinnahme,
ggf. durch eine Funktionskontrolle, auf offensichtliche
Mangel kontrolliert werden, die so schnell entdeckt wer-
den konnen. Neben diesen Kontrollen miissen Sie fir
wiederkehrende Priifungen in angemessenen Zeitabstan-
den sorgen. Wie, von wem und in welchen Abstanden dies
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geschehen soll, beschreiben die TRBS 1201 und die
TRBS 1203. Im Einschichtbetrieb hat sich bei vielen
Arbeitsmitteln ein Priifabstand von einem Jahr bewahrt.
Die Ergebnisse der Priifungen miissen Sie mindestens bis
zur nachsten Priifung aufbewahren.

Planung und Beschaffung

Es lohnt sich, das Thema Sicherheit und Gesundheit
von Anfang an in allen betrieblichen Prozessen zu beriick-
sichtigen. Wenn Sie schon bei der Planung von Arbeits-
statten und Anlagen sowie dem Einkauf von Arbeitsmit-
teln und Arbeitsstoffen an die Sicherheit und Gesundheit
Ihrer Beschaftigten denken, erspart Ihnen dies (teure)
Nachbesserungen.

® Barrierefreiheit

Damit Einrichtungen, Produkte und Software auch
von Menschen mit Behinderungen selbststandig genutzt
werden konnen, missen diese barrierefrei sein. Dabei
schwingt im Begriff ,barrierefrei® stets auch die Bedeu-
tung von ,universell nutzbar“ mit. Es geht also nicht um
Losungen speziell fur Menschen mit Behinderung, son-
dern um ein erweitertes Nutzungskonzept, das mog-
lichst alle Zielgruppen einbezieht. Beispielsweise sollte
die in Ihrem Biiro eingesetzte Software an die weitestrei-
chenden Bediirfnisse (z. B. Kontrast, Darstellungsgrofie,
Informationsaufbereitung) der potenziellen Nutzer an-
passbar sein.

Eine barrierefreie Gestaltung der Arbeitsstatte ist gege-
ben, wenn bauliche und sonstige Anlagen, Transport- und
Arbeitsmittel, Systeme der Informationsverarbeitung,
akustische, visuelle und taktile Informationsquellen
und Kommunikationseinrichtungen fiir Beschaftigte
mit Behinderungen in der allgemein {iblichen Weise,
ohne besondere Erschwernisse und grundsatzlich
ohne fremde Hilfe auffindbar, zugdnglich und nutzbar
sind. Hierbei ist die Nutzung behinderungsbedingt
notwendiger Hilfsmittel zulassig (in Anlehnung an § 4
des Gesetzes zur Gleichstellung von Menschen mit
Behinderungen - Behindertengleichstellungsgesetz
(BGG)).

Begriffsbestimmung Abschnitt 3.2 ASR V3a.2 ,,barriere-
freie Gestaltung der Arbeitsstdtte“
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¢/ Gesundheit im Betrieb

Gesundheit ist die wichtigste Voraussetzung, da-
mit lhre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis zum Renten-
alter beschaftigungs- und leistungsfahig bleiben. Friihzei-
tige MaBnahmen, die arbeitsbedingte physische und
psychische Fehlbelastungen vermeiden helfen, zahlen
sich doppelt aus - sowohl flir die Beschaftigten als auch
den Betrieb. Dazu gehdren die Gestaltung sicherer und
gesunder Arbeitsplatze und ein Betriebliches Eingliede-
rungsmanagement (BEM). Auch die Starkung eines ge-
sundheitsbewussten Verhaltens lhrer Beschaftigten und
die Schaffung gesundheitsforderlicher Arbeitsbedingun-
gen tragen zur Gesundheit Ihrer Beschéftigten bei. Ein
Tipp: Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen oft am
besten, was sie an ihrem Arbeitsplatz beeintrachtigt. Be-
ziehen Sie sie daher in Ihre Uberlegungen fiir Verbesse-
rungsmalfinahmen mit ein. Das sorgt auch fiir motivierte
Beschiftigte.

Nichtraucherschutz

Als Unternehmerin oder Unternehmer sind Sie verpflich-
tet, die nicht rauchenden Beschaftigten in Arbeitsstatten
wirksam vor den Gesundheitsgefahren durch Rauch und
Dampfe von Tabak- und Cannabisprodukten sowie elekt-
ronischen Zigaretten zu schiitzen. Sie konnen lhrer Schutz-
pflicht durch bauliche, technische oder organisatorische
MaRBnahmen nachkommen. Moglich sind beispielsweise
Trennung von Rauchern und Nichtrauchern, Schaffung
von Raucherzonen oder liiftungstechnische MaRnahmen.
Sie kdnnen auch ein allgemeines Rauchverbot erlassen,
beachten Sie gegebenenfalls das Mitbestimmungsrecht
der Arbeitnehmervertretung. Eine Verpflichtung, unge-
stortes Rauchen zu gewahrleisten, besteht nicht. Sinnvol-
lerweise werden solche MalRnahmen mit Angeboten zu
Raucher-Entwohnungsprogrammen kombiniert.

Denken Sie beim Einrichten einer Raucherzone auch an
den Brandschutz. Stellen Sie geeignete, brandsichere,
bestenfalls selbstloschende Aschenbecher bereit. Achten
Sie bei der Entleerung der Aschenbecher darauf, dass dies
in geeignete Behaltnisse geschieht. Grundsatzlich sind
Raucherzonen von brennbaren Materialien freizuhalten.

] Fremdfirmen, Lieferanten und Einsatz
= auffremdem Betriebsgelidnde

Auf Ihrem Betriebsgelénde halten sich Fremdfirmen und
Lieferanten auf? Hier kdnnen ebenfalls besondere Gefahr-
dungen entstehen. Treffen Sie die erforderlichen Regelun-
gen und sorgen Sie dafiir, dass diese Personen die be-
trieblichen Arbeitsschutzregelungen lhres Unternehmens
kennen und beachten.

Arbeiten Sie bzw. Ihre Beschéftigten auf fremdem Be-
triebsgelande, gilt dies umgekehrt auch fiir Sie: Sorgen
Sie auch in Sachen Arbeitssicherheit fiir eine ausreichen-
de Abstimmung mit dem Unternehmen, auf dessen Be-
triebsgelande Sie im Einsatz sind.

a
Die Arbeitsschutzanforderungen in lhrem Unternehmen
gelten fiir alle Beschaftigten - auch fiir Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die nur zeitweise in lhrem Betrieb arbei-
ten, wie z. B. Zeitarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer
sowie Praktikantinnen und Praktikanten. Stellen Sie

sicher, dass diese Personen ebenfalls in den betrieblichen
Arbeitsschutz eingebunden sind.

Integration von zeitlich befristet
Beschaftigten

I‘ Reinigung

RegelmaRige Reinigungsarbeiten sind in Ihrem
Unternehmen bestimmt eine Selbstverstandlichkeit.
Wussten Sie, dass Reinigungsmittel auch Gefahrstoffe sein
kénnen? Haufig enthalten Reinigungsmittel Losemittel,
Sauren oder Laugen. Achten Sie deshalb darauf, dass
moglichst Reinigungsmittel ohne Gefahrstoffe eingesetzt
werden. Wenn Sie einen Dienstleister mit den Reinigungs-
arbeiten beauftragen, sollten Sie mit diesem eine entspre-
chende Vereinbarung schliel3en.

Wichtige Informationen zu den Bestandteilen von Reini-
gungsmitteln und davon ausgehenden moglichen Gefahr-
dungen konnen Sie den Sicherheitsdatenblattern zu den
Produkten entnehmen. Diese miissen vom Hersteller zur
Verfligung gestellt werden. Die Sicherheitsdatenblatter
enthalten Informationen zum Umgang und zur Anwen-
dung des Reinigungsmittels sowie Hinweise zu MalRnah-
men, um Gefdhrdungen zu vermeiden. Sie sind ein wichti-
ges Hilfsmittel, um Betriebsanweisungen zu erstellen und
Beschéaftigte zu unterweisen.
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Hinweis

Viele Sicherheitsdatenblatter und weitere Hilfsmittel
(auch zu Reinigungsmittel) stehen Ihnen in der Wingis-
Online Datenbank zur Verfligung.
www.wingis-online.de

< BGBAU e s 5 ()

Achten Sie darauf, dass Reinigungsmittel nicht zusammen
mit Lebensmitteln aufbewahrt werden (z. B. der Entkalker
steht neben Zucker und Kaffee im Schrank des Pausen-
raums). Reinigungsmittel sollten so aufbewahrt werden,
dass sie nur den Personen zugéanglich sind, die mit den
Reinigungsarbeiten beauftragt sind. Sie sollten in ge-
schlossenen Behaltern aufbewahrt werden. Es handelt
sich dabei moglichst um Originalbehalter oder die Origi-
nalverpackung und nicht um Behalter, durch deren Form
oder Bezeichnung der Inhalt verwechselt werden kann.

Reinigung von Arbeitsmitteln, Hygiene
liggg Reinigung , Hyg

Grundsatzlich ist eine regelmafRige Reinigung von
Arbeitsmitteln vorzusehen. Bitte beachten Sie dabei die
Reinigungshinweise des Herstellers und achten Sie dar-
auf, dass die Reinigungsmittel hautvertraglich sind.

Durch die gemeinsame Verwendung von Tastatur, Maus
und Headset von mehreren Personen kdnnen Krankheits-
erreger lbertragen werden.

Stellen Sie Ihren Beschéftigten deshalb méglichst personli-
che Arbeitsmittel zur Verfligung. Werden Arbeitsplatze von
mehreren Personen benutzt, muss der Arbeitsplatz fiir
einen schnellen Wechsel von Tastatur, Maus und Headset
geeignet sein. Andernfalls ist darauf zu achten, dass die
Arbeitsmittel haufiger gereinigt werden. Ublicherweise
erfolgt dies zu Beginn oder am Ende einer Arbeitsschicht.
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Pausen - Unterbrechungen der
Bildschirmtatigkeit

Fir ein beschwerdefreies und produktives Arbeiten im Biiro
wird die Tatigkeit am besten so organisiert, dass die tagli-
che Arbeit regelmaRig durch andere Tatigkeiten oder Erho-
lungszeiten (Pausen) unterbrochen wird. Die Forderung
nach regelmaRiger Unterbrechung der Bildschirmarbeit
durch Tatigkeitsanteile, die vom Bildschirm unabhangig
sind, wird durch das Konzept der Mischarbeit verwirklicht.
Hierbei werden verschiedene Tatigkeiten mit unterschied-
lichen Anforderungen kombiniert, wodurch einseitige Be-
lastungen vermieden werden. Dies betrifft insbesondere
den Bewegungsapparat, die Augen und die Psyche.

Bei der Arbeit im Biiro sollte auf wechselnde Korperhal-
tungen Wert gelegt werden.

Sind unterschiedliche Tatigkeitsanteile mit wechselnden
Belastungen nicht moglich, ist eine Unterbrechung der
taglichen Arbeit am Bildschirmgerat durch regelmalige
kurze Erholungszeiten zu ermdglichen.

Mehrere kiirzere Erholungszeiten haben einen héheren
Erholungseffekt als wenige langere Erholungszeiten glei-
cher Gesamtdauer. Das Zusammenziehen oder das Auf-
sparen von Erholungszeiten zur Verkiirzung der taglichen
Gesamtarbeitszeit haben keinen Erholungseffekt und ist
deshalb ungeeignet. Glinstig ist, wenn in den Erholungs-
zeiten Bewegungsiibungen durchgefiihrt werden kénnen.

In der Praxis haben sich Erholungszeiten bewahrt, die pro
Stunde mindestens 5min betragen.

@ Allgemeine Informationen

e Datenbank Vorschriften, Regeln und Informationen
der gesetzlichen Unfallversicherung:
www.dguv.de/publikationen

e Kompetenz-Netzwerk Fachbereiche Pravention:
www.dguv.de/de/praevention/fachbereiche_dguv

e Datenbank der gesetzlichen Unfallversicherung zu
Bio- und Gefahrstoffen (GESTIS): www.gestis.dguv.de

e Arbeitsschutzgesetz und -verordnungen:
www.gesetze-im-internet.de

e Technische Regeln zu Arbeitsschutzverordnungen:
www.baua.de


https://www.wingisonline.de/

3  Arbeitsplatze und Tatigkeiten:
Gefahrdungen und Malnhahmen

3.1 Arbeitsorganisation und Fiihrung

Mit einer guten Arbeitsorganisation schaffen Sie die Voraussetzungen fiir ein
reibungsloses und erfolgreiches Zusammenspiel von Mensch, Technik, Informa-
tionsfliissen und Organisationseinheiten in lhrem Unternehmen.

Bei der Arbeitsgestaltung und Gefahrdungsbeurteilung sollten Sie insbesondere
Arbeitsinhalten, -ablaufen und sozialen Beziehungen Aufmerksamkeit widmen.

Abb. 1

@ Rechtliche Grundlagen

e §5 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG)

o §§ 3-7 des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG)

e § 3 der Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV)

e §§ 3 und 4 der DGUV Vorschrift 1 ,,Grundsatze der
Pravention“

@ Weitere Informationen

o GDA-Arbeitsprogramm Psyche (Hrsg.): Arbeitsschutz
in der Praxis. Berlicksichtigung psychischer Belas-
tung in der Gefahrdungsbeurteilung. Berlin, 2022

e VBG (Hrsg.): Gesund und erfolgreich fiihren. Infor-
mationen fiir Fiihrungskrafte (= VBG-Fachwissen,
Version 1.2/2023-11). Hamburg

e VBG (Hrsg.): Gefahrdungsbeurteilung psychischer
Belastung. Handlungshilfe fiir die betriebliche Praxis
(= VBG-Fachwissen, Version 1.1/ 2022-11). Hamburg.

e DIN EN 614 ,Sicherheit von Maschinen - Ergonomi-
sche Gestaltungsgrundsatze, Teil 2 ,Wechselwirkun-
gen zwischen der Gestaltung von Maschinen und den
Arbeitsaufgaben®, Ausgabedatum: 2008-12

13



Arbeitsplatze und Tatigkeiten: Gefihrdungen und MaBnahmen

@ Gefahrdungen

Fiir Inre Beschaftigten entstehen Gefahrdungen vor allem
durch

e unglinstig gestaltete psychosoziale Arbeitsbedingungen

e unklare oder widerspriichliche Anforderungen, insbe-
sondere wenn Aufgaben, Verantwortlichkeiten sowie
Weisungs- und Entscheidungsbefugnisse nicht eindeu-
tig festgelegt sind (z. B. ungerechte Aufgabenverteilung,
unklare Bewertungskriterien)

e Arbeitsablaufe mit hoher Arbeitsintensitat und gerin-
gem zeitlichen und inhaltlichen Handlungsspielraum

e fehlende Vollstandigkeit der Arbeitsaufgaben und feh-
lende Abwechslung zwischen Tatigkeiten

e Unter- und Uberforderung, unpassende Qualifikationen

e mangelhafte Arbeitszeitgestaltung oder Vertretungs-
regelungen

e mangelnde Kommunikation und Kooperation (z. B.
fehlender Austausch und geringe soziale Unterstiitzung
untereinander, mangelndes Vertrauen, Konkurrenz-
druck, Konflikte)

e mangelnde Anerkennung und fehlende Riickmeldun-
gen (Feedback)

e begrenzte Aufstiegs-, Entwicklungs- und Veranderungs-
moglichkeiten, die zu Demotivation, Fehlzeiten und
Abwanderungstendenzen fiihren

Fiir die Beschéftigten kann sich daraus das Risiko folgender
Beanspruchungsfolgen und Gesundheitsrisiken erhdhen:

e Stress und psychische Ermiidung,

e Auspragung von psychischen Storungen (depressive
Storung, Angststorungen),

e Beschwerden des Bewegungsapparates,

e Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
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MaRnahmen

MaRnahmen Arbeitsaufgabe und Arbeitsinhalte

e Sorgen Sie fiir Klarheit, indem Sie die Aufgaben, Rollen
und Verantwortungen fiir Ihre Beschaftigten mit Stel-
len- und Funktionsbeschreibungen sowie Organisa-
tionsdiagrammen eindeutig festlegen und darstellen.
Denken Sie auch an Vertretungsregelungen.

e Gewahren Sie lhren Beschaftigten Handlungsspielrau-
me als zeitliche Freiheiten in der Ausfiihrung, indem Sie
eigenverantwortliches und vorausschauendes Arbeiten
fordern, z. B. durch selbststandige Planung von Ablau-
fen und Prozessen. Lassen Sie inhaltliche Freiheitsgera-
de bei der Arbeit zu.

e Achten Sie auf vollstandige Arbeitstatigkeiten, die die
Beschaftigten selbst vorbereiten, organisieren und
kontrollieren.

e Versuchen Sie die zeitlichen Anteile von monotonen
Tatigkeiten zu minimieren, z. B. durch Aufgabenvielfalt.

e Sorgen Sie bei hoher Verantwortung fiir passende
soziale und organisatorische Unterstiitzung. Erwagen
Sie bei verantwortungsarmen Tatigkeiten ein Uber-
tragen von Aufgaben und Verantwortung auf die
Beschaftigten.

e Stellen Sie Ihren Beschaftigten die fiir sie notwendigen
Informationen rechtzeitig zur Verfligung und beteiligen
Sie sie bei der Arbeitsgestaltung.

e Organisieren Sie die Arbeit so, dass lhre Beschéftigten
den vorgegebenen Arbeitsumfang in der Regelarbeitszeit
bewaltigen konnen. Beriicksichtigen Sie dabei Verzoge-
rungen etwa durch Ausfalle oder technische Stérungen.

e Lassen Sie Ihre Beschéftigten an der Arbeitszeitrege-
lung mitwirken und stellen Sie sicher, dass betriebliche
und personliche Interessen berlicksichtigt werden.
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MalRnahmen Kommunikation, Kooperation und soziale
Beziehungen

e Schaffen Sie klare Kommunikationsregeln und
-strukturen.

e Fiihren Sie regelmafige Gruppen- und Teambespre-
chungen durch. Thematisieren Sie auch die Zusammen-
arbeit sowie Hintergriinde von Ablaufen und Verfahren
innerhalb lhres Unternehmens.

e Fordern Sie ein wertschatzendes Miteinander lhrer
Beschaftigten, indem Sie Konflikte zeitnah ansprechen,
Schulungen anbieten und ggf. Leitlinien fiir gute
Zusammenarbeit erstellen.

e Ermdglichen Sie den kollegialen Austausch und die
Unterstiitzung untereinander.

e Schaffen Sie klare Reglungen fiir den Umgang mit emo-
tional belastenden Situationen, z. B. bei schwierigem
Kundenkontakt.

e Sorgen Sie fiir einen Austausch mit anderen Abteilun-
gen. Ein Verstandnis von Aufgaben und Tatigkeiten der
vor- und nachgelagerten Bereiche kann Missverstand-
nisse und Reibungsverluste reduzieren.

e Achten Sie darauf, dass Ihre Beschéftigten regelmaRige
Rickmeldungen (konstruktives Feedback) von den Fiih-
rungskraften erhalten, die liber Mitarbeitergesprache
hinausgehen.

e Ermitteln Sie den Weiterbildungsbedarf Ihrer Beschaf-
tigten und sorgen Sie fiir geeignete QualifikationsmaR-
nahmen.

Gute Praxis
Gesundheitsbewusstes Verhalten beginnt bei lhnen
selbst!

e Seien Sie achtsam: Setzen Sie sich mit der eigenen
Gesundheit und gesundheitlichen Risiken bewusst aus-
einander.

e Informieren Sie sich Giber gesundheitsforderliche Ver-
haltensweisen und wenden Sie diese an.
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3.2 Arbeitsstatte

Wie gelangen Ihre Beschaftigten sicher an ihre Arbeitsplatze? Was passiert, wenn
es brennt oder ein anderer Notfall auftritt? Wie wird das Gebaude geraumt?

In diesem Kapitel erhalten Sie libergreifende Informationen zur Arbeitsstatte, in
der sich die Biiroraume lhres Unternehmens befinden.

@ Rechtliche Grundlagen

e §§ 3,6 und 15 bis 17 Betriebssicherheitsverordnung
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(BetrSichV) i. V. m. Anhang 1 ,,Besondere Vorschriften
fiir bestimmte Arbeitsmittel“ und Anhang 2 ,,Priif-
vorschriften fiir iberwachungsbediirftige Anlagen®
Abschnitt 2 ,,Aufzugsanlagen“

§§ 3 bis 4 der Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV)
i. V. m. Anhang Anforderung und MalRnahmen fiir
Arbeitsstatten nach § 3 Abs. 1, Nr. 1 bis 3
Technische Regeln fiir Betriebssicherheit TRBS 3121
»Betrieb von Aufzugsanlagen®

Technische Regeln fiir Arbeitsstatten (ASR) A1.5
»Fulboden

Technische Regeln fiir Arbeitsstatten (ASR) A1.6
»Fenster, Oberlichter, lichtdurchlassige Wande*

Technische Regeln fiir Arbeitsstatten (ASR) AL.7
s1uren und Tore“

Technische Regeln fiir Arbeitsstatten (ASR) A1.8
~Verkehrswege“

Technische Regeln fiir Arbeitsstatten (ASR) A2.1
»Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegen-
standen, Betreten von Gefahrenbereichen*
Technische Regeln fiir Arbeitsstatten (ASR) A2.2
sMaflnahmen gegen Brande“

Technische Regeln fiir Arbeitsstatten (ASR) A2.3
»Fluchtwege und Notausgange*

Technische Regeln fiir Arbeitsstatten (ASR) V3a.2
»Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstatten“
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@ Gefahrdungen MaBBnahmen

Ihre Beschaftigten konnen verschiedenen Gefahrdungen e Sorgen Sie dafiir, dass Verkehrswege im Gebdude nicht

ausgesetzt sein: eingeengt werden z. B. durch Stiihle oder Kunstgegen-
stande.

e Achten Sie auf offensichtliche Mangel an Bodenbeldgen
und auf Treppen (z. B. abgeloste Teppichfliesen, abge-
brochene Stufenkanten). Fordern Sie Ihre Beschaftigten
auf, Mangel zu melden. Informieren Sie Ihren Vermieter
oder Ihre Vermieterin, wenn Sie nicht selbst die Repa-
ratur in Auftrag geben konnen und wirken Sie auf die
Abstellung hin.

e Uberpriifen Sie, ob die Bodenbelige im Gebaude iiber
eine ausreichende Rutschhemmung verfiigen. Lassen
Sie sich entsprechende Nachweise vorlegen (Tabelle 1).

e Vermeiden Sie den Eintrag von Feuchtigkeit in das
Gebaude z. B. durch eine ausreichend bemessene Ful3-
matte im Eingangsbereich, der sogenannten Sauber-
laufzone.

e Stiirzen, Stolpern und Ausrutschen z. B. auf Treppen,
schadhaften oder eingeengten Verkehrswegen sowie
glatten oder feuchten FuRboden

e Quetschen an kraftbetriebenen Tiiren und Toren, z. B.
Eingangs- oder Aufzugstiiren

e Eingeschlossen sein in Aufzugskabinen

e Verbrennungen oder Ersticken im Brandfall

e Absturz z. B. an Treppenabsatzen, Podesten oder
Galerien

e AnstofRen an Glasfldchen

e Schneiden an Glasflachen nach Bruch

Tabelle1 Rutschhemmungund Verdrangungsraum von Bodenbeldgen (Auszug aus ASR A1.5 Anhang 2)

Arbeitsraume, -bereiche und betriebliche Bewertungsgruppe der Verdrangungsraum mit Kennzahl
Verkehrswege Rutschgefahr (R-Gruppe) fiir das Mindestvolumen
Eingangsbereiche, innen R9
Eingangsbereiche, aul3en R11
oderR 10 V4
Treppen, innen R9
AuRentreppen R11
oderR 10 V4
Schragrampen, innen (z. B. Rollstuhlrampen, Eine R-Gruppe hoher als fiir den V-Wert des Zugangsbelags, falls
Ausgleichsschragen, Transportwege) Zugangsbelag erforderlich zutreffend
Toiletten R9
Umkleide- und Waschraume R10
Pausenraume (z. B. Aufenthaltsraum, Betriebs- R9
kantinen)
Erste-Hilfe-Raume und vergleichbare Einrichtungen R9
(siehe ASR A4.3)
Kaffee- und Teekiichen R10
Gehwege R11
oderR 10 V4
Schragrampen (z. B. fiir Rollstiihle) R12
oderR11 Va4

17



Arbeitsplatze und Tatigkeiten: Gefahrdungen und MaRnahmen

Arbeitsraume, -bereiche und betriebliche Bewertungsgruppe der Verdrangungsraum mit Kennzahl

Verkehrswege Rutschgefahr (R-Gruppe) fiir das Mindestvolumen

Garagen, Hoch- und Tiefgaragen ohne Witterungsein- | R10
fluss (FuRgangerbereiche, die nicht von Rutschgefahr
betroffen sind z. B. durch Néasse)

Garagen, Hoch- und Tiefgaragen mit Witterungsein- R11
fluss oder R10 V4
Parkflachen im Freien R11
oderR 10 Va4
Gute Praxis Aufziige
Beachten Sie, dass es durch Bodenbeldge mit deut- e Vergewissern Sie sich, dass die Aufziige regelmaliig
lichen Unterschieden in der Rutschhemmung zu Stolper- geprift werden. In der Aufzugskabine muss ein Hinweis
und Rutschgefahren fiir Ihre Beschaftigten kommen kann. angebracht sein, wann die nachste Priifung durchzu-
Deshalb sollte sich die Oberflachenbeschaffenheit der fiihren ist und durch welche Stelle die Priifung erfolgte
Bodenbeldge von angrenzenden FuBbodden in der Rutsch- (z. B. Priifplakette).
hemmung um nicht mehr als eine R-Gruppe unterschei- o Stellen Sie fest, wie eingeschlossene Personen aus einer
den (Tabelle 1). feststeckenden Aufzugskabine befreit werden kénnen.

In der Kabine muss eine Notrufeinrichtung vorhanden
und mindestens an der Hauptzugangsstelle ein Hinweis
mit Namen und Telefonnummer des Dienstleisters oder
der beauftragten Person zur Personenbefreiung sein.

e Unterweisen Sie lhre Beschaftigten, wie im Brandfall
oder in anderen Notsituationen alarmiert wird. Nutzen
Sie einen eventuell vorhandenen Flucht- und Rettungs-
plan.

Gute Praxis

Wenn die Fluchtwegfiihrung in lhren Biirordumen
oder innerhalb des Gebaudes uniibersichtlich ist (z. B.
liber Zwischengeschosse, durch groRere Rdume, gewin-
kelte oder von den normalen Verkehrswegen abweichen-
de Wegfilihrung) oder wenn sich haufig ortsunkundige
Personen in lhren Biiroraumen aufhalten (z. B. Besuche-
rinnen und Besucher, Zeitarbeitskrafte) muss ein Flucht-
und Rettungsplan vorhanden sein.

e Stellen Sie fest, ob an Absturzkanten (z. B. Galerien,
Treppenlaufe oder Treppenabsatze) geeignete Gelander
oder Briistungen vorhanden sind (Tabelle 2). Gegebe-
nenfalls miissen Sie Anpassungen vornehmen lassen.

Tabelle2 Gelander- und Briistungshchen

Absturzhohe Hohe Gelander oder Briistung

ab1lmbis12m | mindestens 1 m; Briistungen diirfen auf
0,80 m verringert werden, wenn die Tiefe
mindestens 0,20 m betradgt

mehrals 12m mindestens 1,10m Abb. 3 Glasflache mit barrierefreier Kennzeichnungin
Augenhdhe
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‘ Glaswand

B Glastur |_

v 160

8= E EE R E EE E E'® Kennzelch—.
X 120 nungsbereich
+ 70 .

8= EE R REERECECE Kennzelch—.
4 40 nungsbereich

Abb. 4 Markierungen auf Ganzglasfléachen

Gute Praxis

Um Gebdaude barrierefrei zu gestalten, werden
Tiiren und immer héufiger auch Fenster mit elektrischen
Antrieben zum Offnen und SchlieRen ausgestattet. Damit
Ihre Beschaftigten vor Verletzungen geschiitzt werden
sind diese Tiliren und Fenster mit Sicherungssystemen
ausgestattet. Achten Sie darauf, dass eine regelmalige
Uberpriifung erfolgt, um einen sicheren Betrieb zu
gewahrleisten

Alle Angabenincm

Glasflachen

e Sorgen Sie bei durchsichtigen Glasflachen und -tiiren
fiir eine Kennzeichnungin Augenhdhe, wenn die Gefahr
besteht, dass Personen dagegen laufen kdnnen. Achten
Sie darauf, dass lhre Beschaftigten nicht durch Zersplit-
tern der Glasflachen verletzt werden konnen (z. B.
bruchsichere Werkstoffe, geeignete Abschirmungen
oder Splitterschutzfolien).

Beriicksichtigen Sie weitergehende Anforderungen von
Menschen mit Behinderungen an lhre Arbeitsstatte wie
z. B. die Alarmierung von Personen mit Horeinschran-
kungen.
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3.2.1 Beleuchtung

Die Beleuchtung im Biiro muss der Art der Sehaufgabe entsprechen und an das
Sehvermogen lhrer Beschaftigten angepasst sein, nur dann ist ein beschwerde-
freies Arbeiten an Bildschirmen gewahrleistet. Konzentration und Wohlbefinden
der Beschaftigten werden maRgeblich durch Beleuchtung und Tageslichteinfall

beeinflusst.

e § 3 der Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV) i. V. m.
Anhang Anforderungen und MaRBnahmen fiir Arbeits-
statten nach § 3Abs. 1,Nr. 3.4 und 6.1

e Technische Regeln fiir Arbeitsstatten (ASR) A3.4
»Beleuchtung und Sichtverbindung*

e Technische Regeln fiir Arbeitsstatten (ASR) A6 ,,Bild-
schirmarbeit®

20

DGUV Information 215-210 ,,Natiirliche und kiinstli-
che Beleuchtung von Arbeitsstatten®

DGUV Information 215-211 ,Tageslicht am Arbeits-
platz und Sichtverbindung nach aufien“

DGUV Information 215-220 ,Nichtvisuelle Wirkungen
von Licht auf den Menschen*

DGUV Information 215-442 ,Beleuchtung im Biiro“

e DGUV Information 215-444 ,Sonnenschutz im Biiro“
e DIN 5035 ,Beleuchtung mit kiinstlichem Licht“, Teil 8

JArbeitsplatzleuchten - Anforderungen, Empfehlung
und Priifung®, Ausgabedatum: 2007-07

DIN EN 12464 ,Licht und Beleuchtung - Beleuchtung
von Arbeitsstatten®, Teil 1 ,,Arbeitsstatten in Innen-
raumen*, Ausgabedatum: 2021-11



Arbeitspladtze und Tatigkeiten: Gefahrdungen und MaBnahmen

@ Gefahrdungen

Mogliche Gefdhrdungen sind:

e visuelle Belastungen durch mangelhafte Beleuchtung
(z. B. zu geringe Beleuchtungsstarken, Blendung, Refle-
xionen und Spiegelungen)

e nicht ausreichendes Tageslicht

e Nichterkennen von Gefahrenstellen durch schlechte
Beleuchtung

Die Auswirkungen fiir Ihre Beschéftigten konnen z. B. sein:

e Kopfschmerzen

e tranende und brennende Augen

e Flimmern vor den Augen

e Verspannungen

vorzeitige Ermudung

Konzentrations- und Schlafstérungen

e Verletzung durch Sturz, Stolpern oder Anstof3en

MaRnahmen

Eine ergonomische Birobeleuchtung dient der Leistungs-
fahigkeit und der Gesundheit Ihrer Beschéftigten.

e Stellen Sie in Arbeitsraumen moglichst ausreichend
Tageslicht und eine Sichtverbindung nach aufien sicher.
Durch Tageslicht werden das Wohlbefinden und die
Leistungsfahigkeit positiv beeinflusst.

Gute Praxis

Eine Arbeitsstatte verfligt z. B. dann Uliber ausrei-
chend Tageslicht, wenn das Verhaltnis von lichtdurchlassi-
ger Flache zur Raumgrundflache mindestens 1:10 betragt.

e Sorgen Sie fiir eine ausreichende und gleichmaRige
Ausleuchtung ohne grofRe Hell-Dunkel-Unterschiede an
den Arbeitsplatzen.

e Sorgen Sie dafiir, dass Arbeitsflachen, Arbeitstische und
Bildschirme frei von stérenden Reflexionen und Blen-
dungen sind, z. B. durch geeignete Arbeitsmittel, Auf-
stellung der Arbeitsplatze mit Blickrichtung parallel zur
Fensterfront und ggf. Sonnenschutzvorrichtungen.

e Halten Sie die Mindestwerte der Beleuchtungsstarke
ein, ggf. veranlassen Sie eine Priifung (Tabelle 3).
Beachten Sie, dass anspruchsvolle Sehaufgaben und
altere Beschéftigte mehr Licht benétigen (z. B. 750 Lux
anstatt 500 Lux).

e Stellen Sie eine blendfreie Grundbeleuchtung durch

Decken-, Hange- und ggf. ergdnzende Wandleuchten
sicher. Der alleinige Einsatz von Tisch- oder Stehleuch-
ten ist nicht ausreichend.

Erhohen Sie bei besonderen Sehanforderungen die
Beleuchtungsstarke auf einer Mindestflache von

600 mm x 600 mm auf mindestens 750 Lux (Abbildung 6),
z. B. mithilfe einer geeigneten Tischleuchte.

Vermeiden Sie Blendung durch den Einsatz entblende-
ter Leuchten mit einem UGR-Wert von nicht groRer 19.
Achten Sie auf einen méglichst seitlichen Lichteinfall
auf die Arbeitsplatze, der keine stérenden Schatten auf
die Arbeitsflache wirft.

Vor allem direkt strahlende Leuchten sollten nicht un-
mittelbar iber den Kopfen der Beschéftigten angeord-
net sein.

Beachten Sie die empfohlenen Helligkeiten (Reflexions-
grade) von Decken, Wanden und Boden.

Sorgen Sie dafiir, dass in der Hauptblickrichtung keine
Blendquellen (z. B. Fenster, reflektierende Mobelfla-
chen) vorhanden sind.

Vermeiden Sie Belastungen der Augen durch grol3e
Helligkeitsunterschiede (maximaler Unterschied der
Leuchtdichte am Arbeitsplatz 3:1, im Umfeld 10:1).
Verwenden Sie in einem Raum nur Lampen mit gleicher
Lichtfarbe. Fiir die Standardbeleuchtung im Biiro
werden Farbtemperaturen von 3300K bis 5300K
empfohlen.

Bei vielen Arbeitsaufgaben und fiir das Wohlbefinden
Ihrer Beschaftigten ist auch auf eine gute Farbwiederga-
be durch die Leuchtmittel zu achten (Farbwiedergabe-
index Ra mindestens 80). Dadurch werden auch die
Farben von Sicherheitszeichen nicht verfalscht.

Lassen Sie die Beleuchtungsanlage regelmaRig reinigen
und gegebenenfalls die Leuchtmittel austauschen. Ver-
meiden Sie Flimmern, Flackern und andere Stérungen
z. B. durch defekte Beleuchtungen. Beauftragen Sie fiir
Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an Beleuch-
tungseinrichtungen nur fachkundige Personen.

Denken Sie auch an Ihre Sicherheitsbeleuchtung auf
den Rettungswegen und lassen Sie diese auch regelma-
Rig tiberpriifen.
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Arbeitsplatze und Tatigkeiten: Gefahrdungen und MaRnahmen

Bereich des Arbeitsplatzes Teilfldche min. 0,6 x 0,6 m

~Besprechung*®

Bereich des Arbeitsplatzes
»Bildschirm- und Biiroarbeit“

! fur€,: 0,75m
firE,: 1,20m

. Umgebungsbereich VA nicht zu beriicksichtigender
Randstreifen

Teilflache . Bereich des Arbeitsplatzes

Abb. 6 Teilflaichenbezogene Beleuchtung

Tabelle 3 Mindestbeleuchtungsstéarken in Anlehnung an ASR A3.4 Anhang 3

Schreiben, Lesen, Bildschirmarbeit, Erste Hilfe Raume 500 Lux
Technisches Zeichnen (Handzeichnen) 750 Lux
Umgebungsbereich Bildschirmarbeitsplatz, Ablegen, Kopieren, Empfangstheke 300 Lux
Verkehrsfldchen und Flure 50 Lux
Verkehrsfldchen und Flure im Bereich von Absdtzen und Stufen 100 Lux
Archive, Pausenrdaume, Teekiichen, Toiletten 200 Lux
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3.2.2 Klima

Ein behagliches Raumklima hat grof3en Einfluss auf die Leistungsfahigkeit und
das Wohlbefinden der Beschaftigten in lhrem Unternehmen. In diesem Abschnitt
wird dargestellt, welche Werte fiir die Klimafaktoren, wie Lufttemperatur, Luft-
feuchte, Luftbewegung und Warmestrahlung umzusetzen sind, damit lhre
Beschaftigten das Raumklima als behaglich empfinden.

"w |

e

'i‘.'ﬂ‘,*””

I

Abb. 7

o § 3 der Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV) i. V. m. e DGUV Information 215-510 ,,Beurteilung des Raum-
Anhang Anforderungen und MaBnahmen fiir Arbeits- klimas“
statten nach § 3 Abs. 1, Nr. 3.5,3.6 und 6.1 e DGUV Information 215-520 ,,Klima im Biiro - Antwor-
e Technische Regeln fiir Arbeitsstatten (ASR) A1.5 ten auf die haufigsten Fragen®
,Fuboden“ e DGUV Information 215-444 ,Sonnenschutz im Biliro*
e Technische Regeln fiir Arbeitsstatten (ASR) A3.5
»Raumtemperatur®
e Technische Regeln fiir Arbeitsstatten (ASR) A3.6
sLiftung®
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Arbeitsplatze und Tatigkeiten: Gefihrdungen und MaBnahmen

@ Gefahrdungen

Fiir Inre Beschaftigten bestehen die folgenden Gefahr-
dungen:

e Zu hohe oder zu niedrige Lufttemperatur im Raum,

e Storungen des Wohlbefindens, sinkende Konzentrati-
ons- und Leistungsfahigkeit, z. B. durch unbehagliches
Raumklima, hohe CO,-Konzentration bei unzureichen-
der Luftung;

e lokale Abkiihlungen des Korpers durch Zugluft oder
kalte Flachen (z. B. Schulter-Nacken-Bereich, Riicken,
Fiilte),

e Belastungen durch Schimmelpilze und Bakterien, z. B.
durch hohe Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit mangel-
hafter Liiftung oder einer Luftbefeuchtung, fehlende
Wartung von raumlufttechnischen Anlagen.

MaRnahmen

Warmedammung

e Stellen Sie sicher, dass Fullbéden, Wande und Decken
gegen Warme und Kalte geddammt sind, sodass lhre
Beschaftigten ausreichend gegen eine unzutragliche
Warmeableitung und Warmezufuhr geschiitzt sind.

Liiftung

e Achten Sie darauf, dass Ihre Raume ausreichend liber
freie LUftung (Fensterliftung) oder eine technische
Liftung (raumlufttechnische Anlage) geliiftet werden.

e Sorgen Sie durch regelmaRiges Liiften (StoBliiften)
dafiir, dass der Kohlendioxidgehalt der Raumluft einen
Wert von 1000 ppm nicht Gberschreitet.

e Stellen Sie sicher, dass raumlufttechnische Anlagen
regelmafig und fachgerecht gereinigt, gewartet und
ggf. instandgesetzt werden.

e Vermeiden Sie storende Zugluft. Die Luftgeschwindig-
keit sollte bei sitzender Tatigkeit und einer Lufttempe-
ratur von 20°C einen Wert von 0,15m/s am Arbeitsplatz
nicht Giberschreiten. Bei hoheren Lufttemperaturen
kdnnen Ihre Beschéftigten héhere Luftgeschwindigkei-
ten als angenehm empfinden.

24

Luftfeuchte

Bei einer Fensterlliftung ergibt sich die relative Luft-
feuchte durch den Luftaustausch. Eine zusatzliche
Befeuchtung der Raumluft ist nicht empfehlenswert.
Raumlufttechnische Anlagen mit Luftbefeuchtern
sollten so ausgelegt sein, dass die relative Luftfeuchte
maximal 50 Prozent betragt. Eine zu hohe Luftfeuchte
begiinstigt die Bildung von Schimmelpilzen.

Lufttemperatur in Arbeitsraumen

Sorgen Sie fiir eine angemessene Lufttemperatur in
Ihren Arbeitsrdumen. Diese muss bei sitzender Tatigkeit
Ihrer Beschaftigten (zum Beispiel im Biiro) mindestens
20°C betragen, eine Lufttemperatur bis 22°C wird emp-
fohlen. Verrichten Ihre Beschaftigten mittelschwere
Arbeit im Stehen oder Gehen (zum Beispiel im Lager
und Archiv) ist eine Lufttemperatur von mindestens
17°C zu realisieren.

Bei AuRentemperaturen bis 26 °C soll auch die Lufttem-
peratur im Biiro 26°C nicht tUiberschreiten. Ergreifen Sie
andernfalls geeignete MaRnahmen zur Reduzierung der
Lufttemperatur (vgl. Tabelle 4).

Bauen Sie an Fenstern, Oberlichtern oder Glaswanden
geeignete Sonnenschutzvorrichtungen (idealerweise
aufienliegend) ein, um einer tibermafigen Erwdrmung
der Raume durch Sonneneinstrahlung vorzubeugen.
Achten Sie darauf, dass storende direkte Sonnenein-
strahlung auf den Arbeitsplatzen vermieden wird.
Wichtig ist, dass lhre Beschaftigten ausreichend Fliissig-
keit zu sich nehmen.

Behaglichkeitsempfinden

Das Behaglichkeitsempfinden kann individuell differie-
ren und ist abhangig von z. B. Geschlecht, Aktivitats-
grad, Alter, Bekleidung und der Aufenthaltsdauer im
Raum. Es unterliegt tages- und jahreszeitlichen
Schwankungen.
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Tabelle4 MaRnahmen entsprechend der Lufttemperaturen im Raum (in Anlehnung an ASR A3.5 ,Raumtemperaturen)

bis 26°C e keine zusétzlichen MaRnahmen erforderlich

ab 26°C bis 30°C
MaRnahmen sollen ergriffen werden

effektive Steuerung des Sonnenschutzes

effektive Steuerung der Liiftungseinrichtungen

Liftung in den friihen Morgenstunden

Reduzierung von thermischen Lasten

Nutzung von Gleitzeitregelungen zur Arbeitszeitverlagerung
Lockerung der Bekleidungsregelungen

Bereitstellung geeigneter Getranke

Nutzung von Ventilatoren

ab 30°C bis 35°C
MaBnahmen miissen ergriffen werden

ab35°C

der Arbeitsraum ist ohne technische MalRnahmen (z. B. Luftdusche) und organisatori-
sche MaRnahmen (z. B. Entwdrmungsphase) als solcher nicht nutzbar

)\ Relative Luftfeuchte 7] Lufttemperatur
“ maximal 50 % |,J; 20°C-22°C

Luftgeschwindigkeit
maximal 0,15m/ s

Abb. 8 Ubersicht zu Raumklimafaktoren in einem Arbeitsraum
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3.2.3 Larm und Akustik

Ein Gesprach unter Kollegen, die Beantwortung telefonischer Anfragen oder die
Besprechung einer anderen Arbeitsgruppe im selben Bliroraum, dies alles kann
zu Larmbelastungen der Beschaftigten in lhrem Unternehmen fiihren. Hinzu
kommen Gerausche, z. B. durch Drucker, Klimatechnik sowie Straf3en- und
Verkehrslarm. Eine gute Raumakustik reduziert diese Storungen.

Abb. 9

o §3 der Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV) i. V. m. e DGUV Information 215-410 ,,Bildschirm- und Biiro-
Anhang Anforderungen und MaRnahmen fiir Arbeits- arbeitsplatze - Leitfaden fiir die Gestaltung*”
statten nach § 3 Abs. 1, Nr. 3.7 e DGUV Information 215-443 ,Akustik im Biiro - Hilfe

e §§ 3,6 und 7 der Larm- und Vibrationsarbeitsschutz- fiir die Akustische Gestaltung von Biiros*
verordnung (LarmVibrationsArbSchV) e DIN 45645 ,Ermittlung von Beurteilungspegeln aus

e Technische Regeln flir Arbeitsstatten (ASR) A3.7 Messungen®, Teil 2 ,,Ermittlung des Beurteilungspe-
sLarm® gels am Arbeitsplatz bei Tatigkeiten unterhalb des

Pegelbereiches der Gehorgefahrdung®, Ausgabe-
datum: 2012-09

e DIN 18041 ,Horsamkeit in Raumen - Anforderungen,
Empfehlungen und Hinweise fiir die Planung®, Aus-
gabedatum: 2016-03
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@ Gefahrdungen e dauerhafte Schadigung des Gehors durch hohe Larm-
belastung beim Telefonieren, insbesondere beim Ein-

Fur Ihre Beschaftigten bestehen die folgenden Gefahr- satz von Headsets

dungen:

Achten Sie darauf, dass auch in den anderen Rdumen
in Abhangigkeit von den ausgelibten Tatigkeiten der
Beurteilungspegel so gering wie moglich gehalten wird.
Dabei sollten die Werte in Tabelle 5 nicht iberschritten
werden.

e physiologische Reaktionen (z. B. erhohte Ausschittung
von Stresshormonen, Anstieg des Blutdrucks und der
Herzschlagfrequenz),

e psychische Reaktionen (z. B. Arger, Konzentrations-
beeintrachtigung),

Tabelle 5 Beurteilungspegel fiir verschiedene Tatigkeiten

Beurteilungspegel | Merkmale der Tatigkeit z. B.

<55dB(A) e Hohe Konzentration e Wissenschaftliches und kreatives Arbeiten
e Schépferisches Denken e Entwickeln von Software
e Entscheidungsfindung e Entwerfen, Ubersetzen, Diktieren
e Probleml6sung e Aufnehmen und Korrigieren von schwierigen Texten
e Hohe Sprachverstandlichkeit e Tatigkeiten im Call Center
55-70dB(A) e Mittlere Konzentration o Tatigkeiten mit Publikumsverkehr
e Ahnliche wiederkehrende Aufgabe bzw. e Arbeiten im Archiv, Lager- oder Technikraum
Arbeitsinhalte
e Leicht zu bearbeitende Aufgaben
e Fiir Kommunikationszwecke erforderliche
Sprachverstandlichkeit
70-80dB(A) e Geringe Konzentration e Reinigungsarbeiten mit Staubsauger oder
e Hoher Routineanteil Hochdruckreiniger,
e Geringere Anforderung an die e Hausmeistertatigkeit
Sprachverstandlichkeit

MaBBnahmen Gute Praxis

Headsets sollten liber eine Pegelbegrenzung verfi-
gen, sodass die libertragenen Signale auf ein unschadli-
ches Mal? begrenzt werden (Spitzenpegel 118 dB(A)). lhre
Beschéaftigten sollten die Lautstarke durch eine Regel-
moglichkeit den individuellen Bediirfnissen und der
jeweiligen Situation (z. B. schlechte Verbindung, laut
sprechende Person) anpassen konnen.

Arbeitsmittel

e Achten Sie bereits bei der Anschaffung von Arbeitsmit-
teln auf gerduscharme Gerate (z. B. Aktenvernichter,
Staubsauger, Kaffeevollautomat).

e Vermeiden Sie Storgerausche, z. B. von Drucker, Kopie-
rer, Aktenvernichter oder Fax, indem Sie diese Gerate in
eigenen Technikrdumen aufstellen.

e Beschaffen Sie Headsets mit Pegelbegrenzung, damit
ein Tages-Larmexpositionspegel von 80dB(A) nicht
Uberschritten wird.
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Beeinflussung der Raumakustik
Lombardeffekt

Ein hoher Hintergrundgerduschpegel fiihrt dazu, dass
Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer lauter
sprechen und dadurch der Larmpegel im Raum weiter
zunimmt (Lombardeffekt). Der Effekt funktioniert auch
in umgekehrter Richtung: Werden Hintergrundgerau-
sche durch raumakustische MaRnahmen reduziert,
sprechen auch Ihre Beschéftigten leiser und die Larm-
belastung nimmt weiter ab.

Achten Sie darauf, dass sich lhre Beschaftigten nicht
durch Telefonate und Gesprache gegenseitig storen. Sor-
gen Sie dafiir, dass an Arbeitsplatzen mit tiberwiegend
geistigen Tatigkeiten ein Beurteilungspegel von 55dB(A)
und die Nachhallzeit (0,6 Sekunden in Gruppen- und

B b bbb b

Groliraumbdiros sowie 0,8 Sekunden in Ein- und Zwei-
personenbiiros) nicht liberschritten wird, indem Sie

e grolie schallreflektierende Flachen (Decke, Wande,
Boden) mit gutem schallabsorbierendem Material
ausstatten,

e schallharte Oberflachen (z. B. Beton, Fliesen, Natur-
stein, Glas) vermeiden,

e an Fensterfronten geeignete Materialien (z. B. Vertikal-
Lamellenstores) anbringen (Abbildung 10),

e Mobelfronten schallabsorbierend gestalten (Abbil-
dung 10),

e Schallschirme zur Schallabsorption und zur Abschir-
mung des Direktschalls einsetzen,

e ausreichende Abstande zwischen Arbeitsplatzen und
Kommunikationsbereichen vorsehen,

e Materialien einsetzen, die im Bereich von Sprache
(250 Hz bis 2000 Hz) liber hohe Absorptionsgrade
verfligen.

Abb. 10 Moglichkeiten zur Verbesserung der Raumakustik: Schallabsorbierende Lamellenstores
und Mébel mit Schallabsorptionsfléache sowie schallabsorbierender Teppichboden
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Gute Praxis

Je hoher und breiter die Schallschirme sind, desto
besser schirmen sie den Schall ab. Besonders wirksam
sind Schirme mit massivem Kern und absorbierender
Schicht auf beiden Seiten.

Schallabsorptionsgrad

Der Schallabsorptionsgrad ist eine wichtige KenngrofRe
flir Materialien. Er gibt an, wie viel Schall an der Ober-
flache ,geschluckt” wird. Bei einem Absorptionsgrad
von 1 wird der auftretende Schall vollstéandig absor-
biert. Ein Absorptionsgrad von 0 heif3t, dass der Schall
vollstéandig reflektiert wird (vgl. Abbildung 11).

Y NY

Gute Praxis

Achten Sie beim Neubau oder der Neuplanung von
Raumen darauf, dass die Raumakustik ein Bestandteil der
Planung ist. Beziehen Sie Fachleute fiir Raumakustik ein,
wenn Sie Anderungen an bestehenden Raumen vorneh-
men lassen mochten.

a) Schallabsorptionsgrad a=0 b) Schallabsorptionsgrad a=1 c) Schallabsorptionsgrad 0 <a <1
Keine Schallabsorption Vollstandige Schallabsorption Teilweise Schallabsorption
Der Schall wird vollstéandig reflektiert Der Schall wird vollsténdig ,geschluckt” Der Schall wird teilweise ,,geschluckt®

Abb. 11 Absorption und Reflexion von Schall

und teilweise reflektiert
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3.3 Biiro- und Bildschirmarbeit

3.3.1 Raumgestaltung

AuRern sich lhre Beschéftigten haufiger iber beengte Verhiltnisse? Sind die

Verkehrs- und Fluchtwege breit genug, damit man im Brandfall problemlos in
Sicherheit kommt? Ausreichend grof3e Flachen sind die Voraussetzung fiir ein
ergonomisches und effizientes Arbeiten lhrer Beschaftigten. In diesem Kapitel

erhalten Sie Informationen zur Flachennutzung.

[ -
Abb. 12

@ Rechtliche Grundlagen

e §§ 3 und 3 a der Arbeitsstattenverordnung
(ArbStattV) i. V. m. Anhang Anforderung und MaRnah-
men fiir Arbeitsstatten nach § 3Abs. 1,Nr. 1, 2, 3
und 6.1

e Technische Regeln fiir Arbeitsstatten (ASR) A1.2
»~Raumabmessungen und Bewegungsflachen“

Technische Regeln fiir Arbeitsstatten (ASR) A1.8
+Verkehrswege*“

Technische Regeln fiir Arbeitsstatten (ASR) A2.3
»Fluchtwege und Notausgange“

Technische Regeln fiir Arbeitsstatten (ASR) A6
»Bildschirmarbeit”

Technische Regeln fiir Arbeitsstatten (ASR) V3a.2
sBarrierefreie Gestaltung von Arbeitsstatten“



Arbeitspladtze und Tatigkeiten: Gefahrdungen und MaRnahmen

@ Weitere Informationen

e DGUV Information 215-410 ,,Bildschirm- und Biiro-
arbeitsplatze - Leitfaden fir die Gestaltung®

e DGUV Information 215-441 ,Biiroraumplanung -
Hilfen fiir das systematische Planen und Gestalten
von Buiros“

@ Gefahrdungen

In beengten Raumlichkeiten bestehen fiir Ihre Beschaftig-
ten folgende Gefahrdungen:

e StofRen an Einrichtungsgegenstanden

e Stolpern und Stiirzen durch eingeengte Verkehrswege
und abgestellte Materialien

e Kritische Situationen im Notfall durch Engpasse, ver-
stellte Verkehrswege und nicht benutzbare Fluchtwege

e Gesundheitsbeschwerden durch nicht ergonomisch
angeordnete Arbeitsplatze

o Gefiihl der Belastigung, Bedrangung oder Bedrohung
durch Verletzung der personlichen Distanz

Abb. 13 Flachen am Bildschirmarbeitsplatz

MaRnahmen

Um die oben beschriebenen Gefdhrdungen in lhrem Biiro
zu vermeiden, sind fiir Bildschirm- und Biroarbeitsplatze
folgende Richtwerte festgelegt:

e 8-10m? pro Person bzw.,
e 12-15m? pro Person im GroRraumbiiro
(d. h. Grundflache > 400m?).

Diese Flachen setzen sich aus folgenden Einzelflachen
zusammen (Abbildung 13):

e Arbeitsflache (Platte Bliroarbeitstisch) mindestens
1600 mm x 800 mm (Breite x Tiefe), (bei geringem
Arbeitsmittelbedarf ist eine Verringerung auf 1200mm
Breite moglich; vgl. Kapitel 3.3.2)

e Bewegungsfliche am Arbeitsplatz mindestens 1,5m?
(Breite und Tiefe mindestens 1 m)

e Stellflachen fiir weitere Bliromobel, Bliromaschinen
und -gerate (Drucker, Kopierer, Fax) sowie fiir andere
bendtigte Materialien (z. B. Produktmuster)

e Funktionsflachen fiir bewegliche Teile von Mobeln,
Maschinen, Geraten und Einrichtungen

e Benutzerflachen fiir Personen an Mobeln, Maschinen,
Geraten und Einrichtungen mindestens 800 mm Tiefe
bzw. Funktionsflachen an M6beln, Maschinen, Geradten
und Einrichtungen (z. B. Schrank mit Auszug) zuziiglich
500 mm Sicherheitsabstand

e ausreichend breite Verkehrswege (Tabelle 6)

Stellflache
Bewegungsflache
Benutzerflache
Funktionsflache

Verkehrs-/Fluchtwegeflache
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Planen Sie zusatzliche Flachen fiir Pausen- und Bespre-
chungsbereiche ein. Achten Sie auf eine barrierefreie Ge-
staltung. Hierdurch kénnen gréRRere Flachen notwendig
sein.

e Sie miissen fiir Fenster und Tiren ausreichende Funk-
tionsflachen vorsehen. Tragen Sie Sorge dafiir, dass bei
der Nutzung keine Quetsch-, Scher- und StoRstellen zu
anderen Gebaudeteilen oder Einrichtungsgegenstan-
den entstehen (z. B. Sicherheitsabstand zum Korper
von mindestens 500 mm).

e Achten Sie darauf, dass Benutzerflachen an den Arbeits-

platzen nicht verstellt oder liberlagert werden. Die
Mobelfunktionsflachen von nur an diesem Arbeitsplatz
genutzten Schranken und Containern diirfen die Benut-
zerflache Gberlagern.

Abb. 14 Beispiel fur zuldssige Uberlagerungen von Flachen
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Gute Praxis

Achten Sie bei der Aufstellung der Tische auf eine
Blickrichtung parallel zur Fensterfront (Abbildung 15).
Hierdurch sollen stérende Blendung sowie Reflexionen
auf dem Bildschirm durch Tageslicht vermieden werden.
(vgl. Kapitel 3.2.1)

I ,
I] I| I| | If I|' ;

bevorzugter
Sehraum

Abb. 15 Anordnung Bildschirm

Verkehrs- und Fluchtwege

e Achten Sie auf ausreichend breite Verkehrswege (vgl.
Tabelle 6) und dass diese nicht durch bewegliche Teile
von Arbeitsmitteln eingeschrankt werden.

e Sorgen Sie dafiir, dass Fluchtwege sténdig freigehalten
werden.

e Stellen Sie sicher, dass die Breite des Zugangs zum per-
sonlich zugewiesenen Arbeitsplatz und von Gangen zu
gelegentlich benutzten Betriebseinrichtungen (z. B.
Thermostat, Fenster) mindestens 600 mm betrégt.

e Achten Sie auf eine barrierefreie Gestaltung. Hierdurch
konnen grolRere Verkehrswegbreiten notwendig sein.
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Tabelle 6 Mindestbreiten von Verkehrs- und Fluchtwegen (nach ASR A1.8)

Mindestbreiten von Verkehrs- und Fluchtwegen in Abhdngigkeit der Personenanzahl **

Nr. | Verkehrsweg Lichte Mindestbreiten von Durchgangen und Lichte Mindestbreiten
Anzahl der Personen Tiiren im Verlauf von Verkehrswegen (in m) von Verkehrswegen (in m)
1 bis 5 0,80%) 0,90
2 bis 20 0,90 1,00
3 bis 50 0,90 1,20
4 bis 100 1,00 1,20
5 bis 200 1,05 1,20
6 bis 300 1,65 1,80
7 bis 400 2,25 2,40

Bei Einzugsgebieten von mehr als 200 Personen sind Zwischenwerte der Mindestbreiten (ermittelt durch lineare Interpolation) zulassig.

*) Hinweis: Bei Neubauten und wesentlichen baulichen Erweiterungen oder Umbauten wird empfohlen, fiir Einzugsgebiete von bis
zu 5 Personen nach Nummer 1 Spalte B eine lichte Mindestbreite von Durchgéngen und Tiiren im Verlauf von Hauptfluchtwegen
nach ASR A2.3 ,Fluchtwege und Notausgange® Abschnitt 3.1 von 0,90 m einzuhalten, um auch in diesen Bereichen eine barriere-
freie Zugdnglichkeit zu ermdglichen. Zudem lassen sich auf diesem Wege bauliche MalRnahmen im Sinne der ASR V3a.2 ,Barriere-
freie Gestaltung von Arbeitsstatten“ und in der Folge Umbaukosten vermeiden.

**) Bei der Ermittlung der Anzahl missen Sie auch Personen beriicksichtigen, die zu kurzen Besprechungen oder Meetings an den
Arbeitsplatz kommen.

Raumhohe Tabelle 7 Mindestraumhdhen
e Achten Sie auf eine ausreichende Raumhdohe. Diese S
richtet sich nach der Grundflache der Arbeitsraume runcriache (chte Fohe von Buroraumen
(vgl. Tabelle 7). <50m? mindestens 2,50m
° Im“Rahmen der Gefahrdl{ngsbeurt?ﬂung konnen Sie > 50m? mindestens 2,75m
priifen, ob das Mal} fiir die Raumhéhe um 0,25m herab-
> 100m? mindestens 3,00 m

gesetzt werden kann, wenn keine gesundheitlichen
Bedenken fiir Ihre Beschaftigten bestehen. Sie diirfen >2000m? mindestens 3,25m
jedoch eine lichte Hohe von 2,50 m nicht unterschrei-
ten. In Arbeitsrdumen bis zu 50 m? Grundflache kénnen
Sie die lichte Hohe auf das nach Landesbaurecht zulés-
sige Mal} herabsetzen, wenn dies mit der Nutzung der
Arbeitsraume vereinbar ist.
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3.3.2 Moblierung

Bliromdbel wie Tische, Stiihle, Schranke und Regale sind wichtige Arbeitsmittel
in lhrem Unternehmen. Sie miissen sicher und funktional sein. Gleichzeitig sollen
sie dazu geeignet sein, Bewegungsmangel entgegenzuwirken. Geeignete Bliro-
arbeitsstiihle unterstiitzen die natlirliche Haltung des Menschen im Sitzen.

Abb. 16

@ Rechtliche Grundlagen

o §§ 3 bis 11 der Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV)

o § 3 der Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV) i. V. m.
Anhang Anforderungen und MaBnahmen fiir Arbeits-
statten nach § 3 Abs. 1, Nr. 6.1

e Technische Regeln fiir Arbeitsstatten (ASR) A6 ,,Bild-
schirmarbeit®

@ Weitere Informationen

e DGUV Information 215-410 ,,Bildschirm- und Biiro-
arbeitsplatze - Leitfaden fiir die Gestaltung®

e DGUV Information 208-061 ,Lagereinrichtungen und
Ladungstrager
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e VBG (Hrsg.): Die Qual der Wahl - wie beschaffe ich
den passenden Stuhl? (= VBG-Praxis-Kompakt, Ver-
sion 2.2/2025-03), Hamburg.

e Normenreihe DIN EN 527 ,,Biiromobel - Bliro-Arbeits-
tische”

e Normenreihe DIN EN 1023 ,,Bliromobel - Raum-
gliederungselemente“

e Normenreihe DIN EN 1335 ,,Bliromobel - Biiro-
Arbeitsstuhl®

e Normenreihe DIN EN 14073 ,,Bliromobel - Biiro-
schranke*

e DIN EN 16121 ,Behaltnismobel fiir den Nicht-Wohn-
bereich - Anforderungen an die Sicherheit, Festig-
keit, Dauerhaltbarkeit und Standsicherheit“ Aus-
gabedatum: 2024-04



Arbeitspladtze und Tatigkeiten: Gefahrdungen und MaRnahmen

@ Gefahrdungen

Fur Ihre Beschaftigten bestehen die folgenden Gefahr-
dungen:

e Verletzungen durch Kippen oder Umstiirzen von
Mobeln, Quetsch- und Scherstellen an bewegten Teilen
oder scharfe Ecken und Kanten

e elektrische Gefédhrdungen bei entsprechenden Einbau-
ten (z. B. Verkabelung)

e Sturz bei unbeabsichtigtem Wegrollen des Biiroarbeits-
stuhls

e Fehlhaltungen durch ergonomisch ungiinstige Gestal-
tung und Einstellung der Mobel

MaRnahmen

e Gestalten Sie die Arbeitsplatze in Threm Unternehmen
sicher und ergonomisch.

e Beriicksichtigen Sie dabei die persénlichen Bediirfnisse
Ihrer Beschaftigten.

e Achten Sie darauf, dass elektrische Einrichtungen an
Ihren Mobeln ausschlieBlich durch Fachkrafte einge-
richtet und regelmafiig kontrolliert werden.

e Vermeiden Sie stark glanzende Oberflachen und achten
Sie auf geeignete Reflexionsgrade (siehe Kapitel 3.2.1).

Biiroarbeitstische

Beschaffen Sie Tische, die eine flexible Anordnung von
Bildschirm, Tastatur, Schriftgut und anderen Arbeitsmit-
teln ermdglichen (ausreichend groRe Arbeitsflache).

e Die Arbeitsflache soll mindestens 1600 mm breit und
800mm tief sein. In Ausnahmefallen kdnnen Sie die
Breite auf 1200 mm verringern, wenn der Arbeitsplatz
nur mit einem Bildschirmgerat ausgerustet ist, wenig
Schriftgut verwendet wird und keine wechselnden
Tatigkeiten ausgelibt werden. Die Anforderungen an
hoéhenverstellbare Tische finden Sie in Abbildung 17.

e Sorgen Sie dafiir, dass unterhalb der Arbeitsflache ein
ausreichend grol3er, unverstellter Beinraum mit einer
Breite von mindestens 850 mm vorhanden ist (empfeh-
lenswert 1200 mm oder mehr).

Gute Praxis

Der Wechsel zwischen sitzenden und stehenden
Tatigkeiten schafft zusatzliche Bewegungsmaoglichkeiten.
Deshalb ist es empfehlenswert, Sitz-/ Steharbeitstische,
die diesen Wechsel ermdéglichen, einzusetzen (Verstell-
bereich 650 mm bis 1250 mm, Abbildung 17). Unterweisen
Sie lhre Beschaftigten zur Nutzung solcher Tische und
dem haufigen Durchfiihren von Haltungswechsel.

... bis 1250mm
Stehende Tatigkeiten: 950 mm-1250mm

... stufenlos ...

Von 650mm ...
Sitzende Tatigkeiten: 650 mm-850 mm

Abb. 17 Vollstéandig hohenverstellbare Biiroarbeitstische
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Biiroarbeitsstiihle
e Achten Sie darauf, dass Sitz und Riickenlehne héhen-
verstellbar und als Einheit drehbar sind.
e Sorgen Sie dafiir, dass der Stuhl iiber gebremste Rollen
verfligt (kein Wegrollen des Stuhls bei Entlastung)
und die Rollen zur Art des FuRbodens passen
(Abbildung 18). Abb. 18 Links Rolle fiir harte Bodenbelage (zweifarbig);
e Die meisten Biiroarbeitsstiihle sind auf eine tigliche rechts Rolle fiir weiche Bodenbeldge (einfarbig)
Nutzung von acht Stunden und ein Kérpergewicht von
110kg ausgelegt. Setzen Sie fiir schwerere Personen
oder Mehrschichtbetrieb dafiir geeignete Stiihle ein.
e Wahlen Sie moglichst Stiihle mit Armauflagen, da diese
fiir Ihre Beschaftigten ergonomisch gilinstig sind. Emp-
fehlenswert sind verstellbare Armauflagen, deren Hohe
einen Bereich von 180mm bis 290 mm Uber der Sitz-
flache umfasst.

Tabelle 8 Auswahlhilfe fiir ergonomisch gestaltete Biiroarbeitsstiihle

Sitzhohe <400 bis 530mm

Verstellbereich Sitzhohe >120mm

Sitztiefe 370 bis470mm

Sitzbreite >450mm

Lordosenstiitze Abstiitzpunkt verstellbar im Bereich 170 bis 230mm iber Sitzflache
Oberkante der Riickenlehne iiber der Sitzflache >450mm

Riickenlehnenbreite >400mm

Riickenlehnenneigung verstellbar, mehr als 15°

Keine Dauerlosung!

Sorgen Sie dafiir, dass alternative Sitzmobel (z. B. Sitz-
balle, Pendelhocker) von lhren Beschaftigten nur als
temporares Trainings- und Ubungsgerat genutzt wer-
den. Aufgrund erhohter Unfallgefahr, rasch eintreten-
der Ermiidung der Muskulatur und fehlender Einstell-
moglichkeiten sind diese nicht als Buiroarbeitsstuhl
geeignet.

36



Arbeitspladtze und Tatigkeiten: Gefahrdungen und MaRnahmen

o
AR IA Y

Abb. 19 Verstellmdglichkeiten an einem Biiroarbeitsstuhl

Schrinke, Regale und weitere Ablagemoglichkeiten

e Sie missen daflir Sorge tragen, dass Schranke, Regale,
Buirocontainer und Raumgliederungselemente stand-
sicher aufgestellt werden.

e Stellen Sie lhren Beschéftigten ab einer Ablagehdhe
von 1,80 m geeignete Aufstiege (z. B. Tritt, Elefantenful3,
Leiter) zur Verfiigung.

AR

Verstellmdglichkeiten:

() Sitzhihe

(@ Riickenlehnenhdhe

@ Armauflagenhéhe

@ Armauflagentiefe

(5) Sitztiefe

(&) Sitzneigung

@ Riickenlehnen-
neigung

(® Armauflagen, lichte
Weite

KT R

Standsicher sind im Allgemeinen:

e Mobel mit hohem Eigengewicht und niedrigem Schwer-
punkt

e Moébel, die an Decken, Wanden oder untereinander
gegen Umstiirzen gesichert sind

e Schranke und Biirocontainer mit Zusatzgewichten,
zusatzlicher Verankerung oder Auszugsperren

e Schranke und Regale, wenn diese die in Abbildung 20
dargestellten Empfehlungen einhalten

Flugeltirenschrank Schiebetlirenschrank
bs4a b<5a
. __--  Oberste Ablage .
A\\\ “““““““ A \\ R
NPT N
b b
Y \]
"\ .
1N [ I

a \! sockeltiefe

Abb. 20 Verhaltnis der Sockeltiefe zur Hohe der obersten Ablage

a\i sockeltiefe
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3.3.3 Bildschirm

Eines der wichtigsten Arbeitsmittel am Bliroarbeitsplatz ist der Bildschirm. Quali-
tat und Gerateeinstellungen des Bildschirms entscheiden zum erheblichen Teil
dartiber, wie beschwerdefrei lhre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten kon-
nen. So kann z. B. eine falsche Hoheneinstellung zu Haltungsbeschwerden, eine
zu hohe Bildschirmhelligkeit zu Augenproblemen fiihren.

L 4

QI
™ °

Sarigmie Noalsgetatleg

2
A
a
.
=
| 2
e
-]
"
in

Fachbereich
Verwaltung

Abb. 21

o § 3 der Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV) i. V. m. e DGUV Information 215-410 ,,Bildschirm- und Biiro-
Anhang Anforderungen und MaRnahmen fiir Arbeits- arbeitsplatze - Leitfaden fiir die Gestaltung*®
statten nach § 3 Abs. 1, Nr. 6.1 bis 6.5

e Technische Regeln fiir Arbeitsstatten (ASR) A6 ,,Bild-
schirmarbeit”
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@ Gefahrdungen

Am Bildschirmarbeitsplatz kdnnen durch nicht ergonomi-
sche Bildschirmgestaltung oder unglinstige Bildschirm-
einstellungen Gefahrdungen fiir die Augen oder fiir den
Bewegungsapparat, insbesondere Verspannungen durch
Fehlhaltungen, entstehen.

Mogliche Gefdhrdungen sind:

e Fehlhaltungen durch zu hohe Bildschirme, zu kleine
Zeichen oder unglinstige Anordnung mehrerer Bild-
schirme.

e Belastungen der Augen durch schlecht entspiegelte
Bildschirme, durch unscharfe
oder zu kleine Zeichen und durch ein unausgewogenes
Helligkeitsverhaltnis im Gesichtsfeld.

e Psychische Ermiidung durch erhohte Anforderungen an
Aufmerksamkeit und Konzentration.

MaRnahmen

Reduzieren Sie diese Gefahrdungen durch die Umsetzung
der folgenden MaRBnahmen.

e Beschaffen Sie Bildschirme, die sich bis kurz liber die
Aufstellflache absenken lassen. Idealerweise sollten Ihre
Beschaftigten zum Betrachten des Bildschirms um ca.
30° bis 35° aus der Waagerechten nach unten blicken.

e Achten Sie darauf, dass der Bildschirm so nach hinten
geneigt ist, dass lhre Beschaftigten ihn senkrecht zur
Oberflache betrachten kénnen.

e Setzen Sie moglichst gut entspiegelte Bildschirme ein
(matte Bildschirmanzeige), um stérende Reflexionen
und Spiegelungen zu vermeiden. Diese verschlechtern
den Zeichenkontrast und die Erkennbarkeit von Zeichen.

Maximale Héhe der
obersten Zeile auf
dem Bildschirm

9=35°

Abb. 22 Anordnung des Bildschirms

"k =w s
- -
-
-

Abb. 23 Stoérende Spiegelungen und Reflexionen
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Bildschirme werden beziiglich ihrer Reflexionseigenschaften in drei Klassen eingeteilt.

Passende Umgebung

Geeignet fiir allgemeinen Biirogebrauch*

Tabelle 9 Einteilung von Bildschirmen

Leuchtdichte von gerichtet reflektierten Lichtquellen

(cd/m?)

Lgrossfl=200 und Lkleinfl =2000

Lgrossfl=200 oder Lkleinfl =2000 Geeignet fiir die meisten, aber nicht alle Bliroumgebungen**

* Kk

Lgrossfl=125 oder Lkleinfl =200 Erfordert eine spezielle, kontrollierte Umgebungsbeleuchtung

grol3fl = grof¥flachige Lichtquelle; kleinfl = kleinflachige Lichtquelle

*

Bildschirme dieses Typs konnen in jeder Biiroumgebung eingesetzt werden.

** Bei diesen Bildschirmen ist bei nicht idealen Beleuchtungsbedingungen oder fensternaher Aufstellung der Geréate eventuell mit

storenden Reflexionen auf dem Bildschirm zu rechnen.

*** Bei diesen Bildschirmen sind Storungen durch Reflexionen in der Regel so stark, dass diese Gerate fiir Biiroarbeit in normalen
Biiroumgebungen nicht infrage kommen. Diese Stérungen lassen sich nur durch eine vollstandig diffuse Beleuchtung, die tech-
nisch kaum realisierbar ist, vermeiden, wenn man gleichzeitig verhindert, dass sich helle Flachen (Wénde, Fenster) im Bild-

schirm spiegeln konnen.

Beachten Sie, dass lhre Beschaftigten die Farben mit stei-
gender Beleuchtungsstarke auf dem Bildschirm schlech-
ter unterscheiden konnen, vor allem bei gut entspiegelten
Bildschirmen.

e Achten Sie auf Herstellerangaben, fiir welche Beleuch-
tungsstarke der Bildschirm geeignet ist. Damit Bild-
schirme auch an fensternahen Arbeitsplatzen noch
unterscheidbare Farben liefern, sollten Sie Bildschirme
mit einer ,Vorgesehenen Bildschirmbeleuchtungsstar-
ke“ von mindestens 1500 bis 2000 Lux einsetzen.

e Schaffen Sie Bildschirme mit hellem und mattem
Gehause an, da diese besser in eine helle Umgebung
und zur meist am Bildschirm benutzten Positivdarstel-
lung (d. h. dunkle Zeichen auf hellem Grund) passen.
Damit erzielen Sie eine ausgeglichene Helligkeitsvertei-
lung im Blickfeld. Die Augen lhrer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter werden keinen unndtigen Helligkeitsanpas-
sungen (Adaptationen) ausgesetzt.

e Betreiben Sie LCD-Bildschirme in der héchsten darstell-
baren Auflosung (physikalische Auflésung), um eine
optimale Zeichenscharfe zu erzielen.

e Verzichten Sie auf den Einsatz von Bildschirmfiltern, da
diese in der Regel die Darstellungsqualitat der Bildschir-
me verschlechtern.
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Gute Praxis

Wenn lhre Beschaftigten mit mehreren Fenstern
oder eingescannten Dokumenten arbeiten, hangt es von
der Arbeitsaufgabe ab, ob ein GroRbildschirm (z. B. 22, 24
oder 27 Zoll) oder zwei Bildschirme benutzt werden.
DIN A4-Dokumente lassen sich auf einem 19 Zoll-Bild-
schirm im Hochformat gut darstellen und bei Dokumen-
ten mit kleinen Schriftzeichen auch leicht vergroRern.

Gute Praxis

Damit lhre Beschéftigten beim Arbeiten mit Grof3-
bildschirmen oder mehreren Bildschirmen tibermaRige
Kopf- und Augenbewegungen mit eventuellen Beschwer-
den vermeiden, sollten Sie moglichst schmale und
niedrige Bildschirmkombinationen verwenden. Dies
gilt insbesondere fiir Beschéftigte mit einem durch eine
Gleitsichtbrille eingeschrankten Blickfeld. Bei Mehr-Bild-
schirm-Losungen sollten die Bildschirme schmale
Gehduserahmen haben und dicht beieinanderstehen.
Setzen Sie Bildschirme mit geringer Blickwinkelabhan-
gigkeit ein (d. h. keine TN (Twisted Nematic)-Anzeige).

Gute Praxis

Beschaftigte bendtigen unter Umstanden zur Ver-
besserung der Sehleistung bei Arbeiten an Bildschirmen
eine spezielle Bildschirmbrille (in der Regel nicht vor dem
40. Lebensjahr). Lassen Sie sich und lhre Beschaftigten
von lhrer Betriebsarztin oder Ihrem Betriebsarzt beraten.



3.3.4 Eingabemittel

Am Buroarbeitsplatz werden als Eingabemittel hauptsachlich Tastaturen und
Mause verwendet. Auch hier sollten Sie auf eine ergonomische Gestaltung achten.
Eine nicht ergonomische Gestaltung oder eine falsche Ein- oder Aufstellung kann
zu Beschwerden im Muskel-Skelett-System sowie zu Augenproblemen fiihren.

N ———
¥

)

Abb. 24

o § 3 der Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV) i. V. m. e DGUV Information 215-410 ,,Bildschirm- und Biiro-
Anhang Anforderungen und MaRnahmen fiir Arbeits- arbeitsplatze - Leitfaden fiir die Gestaltung*®
statten nach § 3 Abs. 1, Nr. 6.3 und 6.4 o VBG (Hrsg.): Alternative Eingabemittel an Bildschirm-
e Technische Regeln fiir Arbeitsstatten (ASR) A6 ,,Bild- arbeitsplatzen. Informationen fiir Arbeitsmediziner
schirmarbeit® und Betriebsarzte (= VBG-Fachwissen; Version

2.0/2022-07), Hamburg.

e DIN EN ISO 9241 , Ergonomie der Mensch-System-
Interaktion®, Teil 410: ,Gestaltungskriterien fiir physi-
kalische Eingabegerate”, Ausgabedatum: 2012-12
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@ Gefahrdungen

Fiir Ihre Beschéftigten bestehen Gefédhrdungen fiir

e den Bewegungsapparat
e die Augen.

Risikofaktoren fuir das Auftreten solcher Beschwerden
sind:

e Fehlhaltungen durch zu hohe Tastaturen, nicht zur
HandgroRe passende Mause sowie durch eine ungiins-
tige Aufstellung

e Belastungen der Augen durch eine unausgewogene
Helligkeitsverteilung im Gesichtsfeld, glanzende Ober-
flachen (insbesondere Tasten) und zu kleine Tastenbe-
schriftungen

Tastatur-
neigung
biszu15°

100 - 150 mm

Abb. 25 Anordnung der Tastatur auf der Arbeitsflache
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MaRnahmen

Mit folgenden MaBnahmen reduzieren Sie die oben
genannten Gefdhrdungen.

Tastatur

e Achten Sie darauf, dass Sie moglichst flache Tastaturen
beschaffen (Hohe der mittleren Tastenreihe < 20mm).
Dies lasst sich nur mit eingeklappten Tastaturfiilen
erreichen! Bei solchen Tastaturen konnen Ihre Beschaf-
tigten auf eine Handballenauflage verzichten.

e Sorgen Sie dafiir, dass die Flache vor der Tastatur eine
Tiefe von 100mm bis 150 mm hat. Diese Flache ist flir
das Auflegen der Hande ausreichend (Abbildung 25).

Gute Praxis

Setzen Sie Volltastaturen mit alphanumerischem
und numerischen sowie Editier- und Funktionsbereich
ein, wenn Texteingaben, numerische Eingaben oder das
Editieren von Daten notwendig sind. Wahlen Sie Kom-
pakttastaturen ohne numerischen Block, wenn nur weni-
ge numerische Eingaben notwendig sind oder die Maus-
bedienung im Vordergrund steht. Ihre Beschaftigten
haben dann eine entspannte und neutrale Armhaltung
(Abbildung 26).

Achten Sie bei der Beschaffung von Tastaturen auf eine
gut lesbare Tastenbeschriftung.

Gute Praxis

Zu einer gut lesbaren Tastenbeschriftung (vgl. Ab-
bildung 27) gehdren eine ausreichende SchriftgroRe von
mindestens 2,9 mm Zeichenhohe (besser 3,2 mm) und
dunkle Schriftzeichen auf hellem Untergrund mit gutem
Kontrast. (vgl. Abbildung 27)
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d
@ Volltastatur
@ Kompakttastatur
@ Bereich fiir die Mausnutzung mit der rechten Hand
@ Bereich fiir die Mausnutzung mit der linken Hand

Abb. 26 Position einer Volltastatur (links) und einer Kompakttastatur mit besserer Erreichbarkeit der Flache fiir die

Mausbedienung (rechts)

Vorteile von hellen Tastaturen

Helle Tastaturen mit dunkler Beschriftung passen bes-
ser zur Positivdarstellung am Bildschirm (d. h. dunkle
Zeichen auf hellem Untergrund). Sie vermeiden stren-
de Helligkeitsunterschiede und ersparen dadurch den
Augen lhrer Beschaftigten unnétige Helligkeitsanpas-
sungen (Adaptationen). Tastenoberflachen glanzen bei
langerer Benutzung entweder infolge von Abnutzung
oder durch Fingerschweil3. Dies fallt bei hellen Tasten
weniger auf als bei dunklen Tasten.

Ausreichende Taste mit Helle Tasten, Ausreichender
Tastengrifie Mulde dunkle Schrift- Tastenmittel-

_/_Aus_reic'hende Linge

g des Verbindungskabels

Neigungs-
winkels15°

I Tastaturhéhe
~.¥<30mm

Matte helle
Oberfliche

Rutschfest

Abb. 27 Anforderungen an Tastaturen

43



Arbeitsplatze und Tatigkeiten: Gefahrdungen und MaRnahmen

Maus
Beschaffen Sie Mause, die der Handgrof3e ange-
passt sind und ein Auflegen des Handballens auf
der Arbeitsflache ermoglichen. Symmetrische Mause sind
mit jeder Hand bedienbar, es gibt auch spezielle Mause
fiir Links- oder Rechtshander (vgl. Abbildung 28).

e Die Schaltelemente der Maus sollen leicht und sicher
bedienbar sein und beim Betatigen eine Riickmeldung
liefern. Ihre Beschaftigten sollen die Maus in normaler
Korper- und Handhaltung betatigen kdnnen, ohne dass
diese dabei unbeabsichtigt ihre Position andert.

e Achten Sie darauf, dass fiir eine Maus eine ausreichen-
de, an die Tastatur angrenzende Bewegungsflache vor-
handen ist. Ein dlinnes Mousepad ist hier nitzlich.

Abb. 28 MausgrofRen
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Alternative Eingabemittel

€  FirBeschéftigte mit chronischen Erkrankungen
oder Bewegungseinschréankungen kann die Anschaf-

fung spezieller alternativer Eingabemittel (z. B. Vertikal-

maus, geteilte Tastatur) im Einzelfall erforderlich sein (vgl.

Abbildung 29). Lassen Sie sich hierzu von Ihrer Betriebs-

arztin oder Ihrem Betriebsarzt beraten!

Abb. 29 Beispiele fiir Vertikalmause



3.3.5 Softwareergonomie

Software beeinflusst im Biiro die Arbeitsleistung und die Produktivitat. Eine hohe
Nutzungsqualitat der eingesetzten Software entscheidet mit Giber die Qualitat
der Arbeitsergebnisse. Physische und psychische Belastung, Zufriedenheit und
Motivation lhrer Beschaftigten werden durch eine ergonomisch gestaltete Soft-
ware positiv beeinflusst.

Abb. 30

e §6 Abs. 1 der Betriebssicherheitsverordnung e DGUV Information 215-450 ,Softwareergonomie“
(BetrSichV) e DIN EN ISO 9241 ,Ergonomie der Mensch-System-
o § 3 der Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV) i. V. m. Interaktion“ (verschiedene Teile)

Anhang Anforderungen und MaRnahmen fiir Arbeits-
statten nach § 3 Abs. 1, Nr. 6.2 und 6.5

e §§ 3 und 4 der DGUV Vorschrift 1 ,,Grundsatze der
Pravention®

e Technische Regeln fiir Arbeitsstatten (ASR) A6
,Bildschirmarbeit“
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@ Gefahrdungen

Durch nicht ergonomisch gestaltete Software kdnnen
physische und psychische Gefahrdungen auftreten:

e Erhohte Belastung der Augen und des Sehvermdégens

e Psychische Ermiidung durch hohe Belastung des
Gedachtnisses, hohe Anforderungen an die Aufmerk-
samkeit und Konzentration

e Monotonie durch wiederkehrende Arbeitsschritte oder
Aufgaben

e Psychische Sattigung z. B. durch erwartungswidrige
und widerspriichliche Funktionsweise der Software

e Stress z. B. durch Orientierungsmangel bei fehlender
Softwarestrukturierung oder Fehlfunktionen

MaRnahmen

Allgemeine MaBnahmen

Sorgen Sie dafiir, dass die Software gebrauchstauglich
ist, d. h. die Benutzerinnen und Benutzer ihre Arbeits-
aufgaben damit effektiv, effizient und zufriedenstellend
erledigen konnen. Aufgaben, die mithilfe von Software
bearbeitet werden, missen fiir die Beschaftigten gut
ausfiihrbar sein.

Achten Sie darauf, dass die Software an verschiedene
Bildschirme, andere Hardware (z. B. Ein- und Ausgabe-
mittel) und Umgebungsbedingungen angepasst werden
kann.

Beteiligen Sie die Beschaftigten bei der Auswahl und
Beschaffung der Software.

MaBnahmen zum Interaktionsdesign

Stellen Sie sicher, dass die Interaktion mit der Software
aufgabenangemessen ist: Alle zur Aufgabenerfiillung
erforderlichen Werkzeuge und Informationen werden
vollstandig durch die Software bereitgestellt, auf
unnotige Funktionen und Angaben wird verzichtet.

Abb. 31 Softwareausschnitt ist wegen zu vieler Werkzeuge nicht aufgabenangemessen
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e Gewahrleisten Sie eine selbstbeschreibungsfahige Soft-
ware: Softwaredialoge sind versténdlich gestaltet und
sollten durch Riickmeldung unmittelbar oder auf Ver-
langen angemessene Erklarungen liefern.

e Sorgen Sie dafiir, dass die Software den Erwartungen
der Benutzerinnen und Benutzer entspricht. Sie soll
zum Nutzungskontext, zu personlichen Fahigkeiten und
Fertigkeiten, zur Arbeitsaufgabe sowie zu allgemein
anerkannten Konventionen passen.

e Achten Sie auf lernférderliche Software, die Benutzerin-
nen und Benutzer beim Erlernen der Bedienung fiihrt,
sie bei der Nutzung unterstiitzt und die Wissensgenerie-
rung fordert.

e Stellen Sie sicher, dass die Software steuerbar ist: Bis
zum Erreichen des Arbeitsziels sollte es moglich sein,
den Dialogablauf zu starten, sowie seine Richtung und
Geschwindigkeit ohne Datenverlust zu beeinflussen.

e Achten Sie auf die Nutzung fehlertoleranter Software:
Das beabsichtigte Arbeitsergebnis soll trotz erkennbar
fehlerhafter Eingaben mit keinem oder vertretbarem
Korrekturaufwand erreicht werden. Bei Fehlern sollte
eine konstruktive Erlauterung gegeben werden.

o Stellen Sie fiir die Benutzerinnen und Benutzer eine
Individualisierbarkeit der Software sicher, indem die
Darstellung von Informationen und die Bedienung der
Software an ihre individuellen Bediirfnisse und Fahig-
keiten angepasst werden.

| Fehler 804 @ j

Fehler 804,
Korrigieren Sie die Eingabe.

A

| Fehler im Feld Geburtsdatum @ |

Die Antragstellung ist nur fiir
Personen ab 18 Jahren erlaubt.

A

Abb. 32 Negativ- und Positivbeispiel fiir Fehlertoleranz

MaRnahmen zum Informationsdesign

e Achten Sie darauf, dass die Software fiir die Beschaftig-
ten Informationen in einer zuganglichen, verstandli-
chen und lesbaren Form bereitstellt.

e Gewabhrleisten Sie, dass sich Texte, Symbole oder weite-
re Elemente in hohem Kontrast vom Hintergrund abhe-
ben. Kontraste und die Eignung von Farbkombinatio-
nen lassen sich z. B. mit dem Colour Contrast Analyser
bestimmen. Ein theoretisch ermittelter Kontrast sollte
fiir Normalschriften mindestens 4,5:1 betragen, wobei
Kontraste grofer als 7:1 empfehlenswert sind.
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Hinweis:

Den Colour Contrast Analyser und die Mess-Folien-Vor-
lage zum Selbstdrucken finden Sie unter www.vbg.de/
digitalisierung.

Beachten Sie, dass der Kontrast-Analyzer den Kontrast
aus den programmierten Werten ermittelt. Der reale
Kontrast am Bildschirm kann davon abweichen.

e Vermeiden Sie ungiinstige Farbkombinationen, um
Leserlichkeit und Erkennbarkeit von Zeichen zu ver-

bessern.

Abb. 33 Ungilinstige Farbkombinationen

e Beachten Sie, dass Farbkodierungen zur Orientierung
hilfreich sein kdnnen. Informationen sollten zusatzlich
auf eine zweite Art kodiert sein, wie etwa durch ein
Symbol, Muster oder eine Zeichenform (z. B. ! v).

e Verwenden Sie zum Lesen auf dem Bildschirm serifen-
lose Schriften, wie z. B. Verdana, Arial, Calibri und
Tahoma.

AE M AEM

Serifenlose Schrift Serifen Schrift
(Grotesk-Schriften) (Antiqua-Schriften)
z.B. Arial z.B. Times New Roman

Abb. 34 Schriftarten

e Stellen Sie eine zuverlassige Leserlichkeit durch eine
Mindestzeichenhohe sicher.

Tabelle 10 Zeichenhd6he fiir GroRbuchstaben

Empfohlene Zeichenhdhe in mm

500 3,2 bis4,5
600 3,9bis 5,5
700 4,5 bis 6,4
800 5,2 bis 7,3

e Berlcksichtigen Sie Organisationsprinzipien zur Anord-
nung von Elementen und Informationen (z. B. nach
Nahe, Gleichartigkeit, Symmetrie) um die Wahrneh-
mung, das Auffinden und die Zuordnung von Informa-
tionen zu erleichtern (siehe Abbildung 35).

e Achten Sie auf eine Maskengestaltung mit Gliederung
nach Bereichen.

Abb. 35 Beispiel zur Anwendung der Organisationsprinzipien
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3.3.6 Gesundheit im Biiro

An Arbeitsplatzen im Biiro konnen langes Sitzen, Bewegungsmangel sowie
besondere Anforderungen an das Sehvermogen die Gesundheit Ihrer Beschaftig-
ten beeintrachtigen. Beschwerden im Bereich des Muskel-Skelettsystems sowie
Augenbeschwerden sind nicht selten. Zudem kann es zu psychischen Beeintrach-

tigungen kommen.

Abb. 36

@ Rechtliche Grundlagen

e § 3 der Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV) i. V. m.
Anhang Anforderungen und MaRnahmen fiir Arbeits-
statten nach § 3 Abs. 1, Nr. 6.1

e § 3 Verordnung zur arbeitsmedizinische Vorsorge
(ArbMedVV) in Verbindung mit Anhang Teil 4 (2)

e Technische Regeln fiir Arbeitsstatten (ASR) A6 ,,Bild-
schirmarbeit“

e Arbeitsmedizinische Regel AMR Nr. 2.1 ,Fristen fir
die Veranlassung/das Angebot arbeitsmedizinischer
Vorsorge“

e Arbeitsmedizinische Regel AMR Nr. 5.1 ,,Anforderun-
gen an das Angebot von arbeitsmedizinischer
Vorsorge“

e Arbeitsmedizinische Regel AMR Nr. 13.4 ,Tatigkeiten
an Bildschirmgeraten®

e Arbeitsmedizinische Regel AMR Nr. 14.1 ,,Angemesse-
ne Untersuchung der Augen und des Sehvermdogens*

@ Weitere Informationen

e DGUV Information 215-410 ,,Bildschirm- und Biiro-
arbeitsplatze - Leitfaden fiir die Gestaltung*®

e DGUV Information 250-008 ,,Sehhilfen am Arbeits-
platz - Hilfen fiir die Verordnung von speziellen
Sehhilfen“

e VBG (Hrsg.): GMS - Gesundheit mit System; Leitfaden
fiir ein betriebliches Gesundheitsmanagement
(= VBG-Fachwissen; Version 3.0/2024-02), Hamburg

e VBG (Hrsg.): Gesundheit im Biiro (= VBG-Fachwissen;
Version 7.0/2022-06), Hamburg

e VBG (Hrsg.): Bewegung im Biiro. Fit durch den
Arbeitsalltag (= VBG-Info; Version 2.0/2020-06),
Hamburg.
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@ Gefahrdungen

Fiir Inre Beschaftigten bestehen vor allem Gefahrdungen
durch:

Mangelhafte Arbeitsplatzergonomie
Bewegungsmangel

Dauerbelastung der Augen und des Sehvermogens
Mangel in der Arbeitsorganisation, z. B. unangemesse-
nes Fiihrungsverhalten, Unter- und Uberforderung,
haufige Stérungen, Zeitdruck

In Fehlzeitenstatistiken stehen Erkrankungen des Mus-
kel-Skelettsystems an vorderster Stelle. Auch Beschaf-
tigte im Buro klagen haufig liber Muskel-Skelettbe-
schwerden, vor allem Verspannungen im Bereich der
Halswirbelsaule mit Beteiligung des Schulter-Arm-
Systems sowie der Lendenwirbelsaule. Bewegungs-
mangel erh6ht zudem das Risiko fiir das Auftreten von
Ubergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabe-
tes. Bei einem nicht oder nicht ausreichend korrigier-
ten Sehfehler konnen Ermudungserscheinungen im
Bereich der Augen auftreten.

Psychische Beeintrachtigungen, die auch durch
arbeitsbedingte Belastung entstehen kdnnen, beein-
flussen das Wohlbefinden der Beschaftigten und kon-
nen zur Entstehung von Erkrankungen beitragen.

MaRnahmen

Mit folgenden MalRnahmen konnen Sie dazu beitragen,
die Arbeitsplatze lhrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
gesund zu gestalten und damit die Beschaftigungsfahig-
keit zu erhéhen:

e Fordern Sie das dynamische Sitzen (d. h. Wechsel zwi-
schen vorderer, mittlerer und hinterer Sitzhaltung)
durch die Beschaffung von geeigneten Bliroarbeits-
stiihlen.

e Vermeiden Sie einseitige kdrperliche Arbeitsbelastun-
gen lhrer Beschéftigten, indem Sie dafiir sorgen, dass
notwendige Bewegungsflachen nicht verstellt und
Arbeitsablaufe abwechslungsreich gestaltet werden.

o Stellen Sie Drucker, Kopierer und Faxgerate an zentraler
Stelle und nicht unmittelbar am Arbeitsplatz auf.

e Stellen Sie lhren Beschaftigten Stehpulte oder hohen-
verstellbare Tische zur Verfiigung.
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e Sorgen Sie flir Bewegung, indem Besprechungen nicht
am Arbeitsplatz lhrer Beschaftigten und auch malim
Stehen stattfinden.

e Motivieren Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
mehr Bewegung, wie z. B. Treppensteigen statt Aufzug
fahren; Wege zum Drucker, Kopierer, Faxgerat als Bewe-
gungsmoglichkeit nutzen; regelmafiige Bewegungs-
Ubungen am Arbeitsplatz durchfiihren.

Gute Praxis

Ein Wechsel zwischen Sitzen und Stehen ist gut, ein
Wechsel zwischen Sitzen, Stehen und Gehen noch besser.
Dies fordert die Bewegung der Wirbelsaule, tragt zur Ver-
sorgung der Bandscheiben bei, [0st Verspannungen, regt
das Herz-Kreislauf-System an und fordert die Konzentra-
tion. Unterstiitzen Sie Ihre Beschaftigen dabei.

e Priifen Sie, ob Sie regelmaRig Bewegungsaktionen an-
bieten konnen, z. B. im Rahmen eines betrieblichen
Gesundheitsmanagements. Verdnderungen der Lebens-
weise gelingen in einer Gruppe gleichgesinnter Kolle-
ginnen und Kollegen wesentlich leichter.

e Achten Sie auf eine gesunde Gestaltung von Arbeits-
organisation und Arbeitsaufgabe, z. B. durch Vermei-
dung von Uber- und Unterforderung, ein gutes Betriebs-
klima, gesundheitsgerechte Fiihrung (siehe Kapitel 3.1).

Bewegungstraining oder Massage

Das betriebliche Angebot eines Bewegungstrainings ist
empfehlenswert, um zu einer Reduzierung von Beschwer-
den und zur Belastungsminderung lhrer Beschaftigten
beizutragen. Damit lassen sich durch Bewegungsmangel
entstandene gesundheitliche Defizite vermindern. Massa-
gen setzen demgegeniiber nicht ursachlich an den Bedin-
gungen fiir die Entstehung von Muskelverspannungen an,
sondern lindern nur kurzfristig die Symptome.

Arbeitsmedizinische Vorsorge durch Betriebsarztin
oder Betriebsarzt

Als Unternehmerin oder Unternehmer mussen Sie Be-
schéftigten, die an Bildschirmarbeitsplatzen arbeiten, in
regelmaRigen Absténden eine arbeitsmedizinische Vor-
sorge fur diese Tatigkeit anbieten. Aus der arbeitsmedizi-
nischen Vorsorge kann sich ergeben, dass Sie den Be-
schéftigten in erforderlichem Umfang eine spezielle
Sehhilfe (sogenannte Bildschirmarbeitsplatzbrille) zur
Verfligung stellen miissen.



3.4 Empfangsbereich

Der Empfang ist die erste Anlaufstelle in Ihrem Unternehmen. Er soll ansprechend
und einladend auf Besucherinnen und Besucher wirken. lhre Beschaftigten sind
in diesem Bereich besonderen Belastungen ausgesetzt. Zum Beispiel kann durch
haufiges Offnen und SchlieRen der Tiir Zugluft entstehen. In diesem Kapitel
erhalten Sie Hinweise zum Einrichten der Arbeitsplatze am Empfang.

Abb. 37

@ Rechtliche Grundlagen

e §§ 3 bis 4 der Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV)
i. V. m. Anhang Anforderung und MaRnahmen fiir
Arbeitsstatten nach § 3 Abs. 1, Nr. 1 bis3und 6

e Technische Regeln fiir Arbeitsstatten (ASR) V3a.2
sBarrierefreie Gestaltung von Arbeitsstatten“

e Technische Regeln fiir Arbeitsstétten (ASR) A1.2
»Raumabmessungen und Bewegungsflachen*

e Technische Regeln fiir Arbeitsstétten (ASR) A1.5
»FuBboden

e Technische Regeln fiir Arbeitsstatten (ASR) A3.4
»Beleuchtung und Sichtverbindung”

e Technische Regeln fiir Arbeitsstétten (ASR) A3.5
»Raumtemperatur®

e Technische Regeln fiir Arbeitsstétten (ASR) A3.6
sLiftung®

e Technische Regeln fiir Arbeitsstatten (ASR) A6
,Bildschirmarbeit“

@ Weitere Informationen

e DGUV Information 215-410 ,,Bildschirm- und Biiro-
arbeitsplatze - Leitfaden fiir die Gestaltung*®
e DGUV Information 215-444 ,Sonnenschutz im Biiro*

@ Gefahrdungen

In den meisten Fallen sind Arbeitsplatze am Empfang mit
Bildschirmen ausgestattet. Beachten Sie deshalb die im
Kapitel 3.3 beschriebenen Gefahrdungen und setzen Sie die
dort beschriebenen MaRnahmen auch bei den Arbeits-
platzen am Empfang um. Dariiber hinaus kdnnen fiir lhre
Beschaftigten am Empfang noch weitere Gefahrdungen
bestehen:

e besondere klimatische Bedingungen durch die Gestal-
tung des Empfangsbereichs (z. B. Zugluft durch Ein-
gangstiiren, Hitze im Sommer)
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e ungiinstige Umgebungsfaktoren (z. B. Larm, Raumakus-
tik und Beleuchtung)

e Ausrutschen, Stiirzen und Stolpern z. B. durch feuchte
oder glatte Boden

e psychische Belastung (z. B. soziale Beziehung zu Kun-
dinnen und Kunden, verbale Angriffe, Bedrohung, Emo-
tionsarbeit)

e korperliche Belastung durch langes Stehen oder Sitzen

MaRRnahmen

e Richten Sie den Empfangsarbeitsplatz so ein, dass
Biirotdtigkeiten im Sitzen ausgefiihrt werden kénnen.
Stellen Sie Ihren Beschaftigten eine geeignete Stehhilfe
zur Verfligung, sollte die Aufgabe langeres Arbeiten im
Stehen erfordern.

e Sehen Sie gegebenenfalls ausreichende Flachen und
Abstellmdglichkeiten vor, damit die Beschaftigten Post,
Pakete und Warensendungen ohne Einschrankung der
Bewegungsfldche und Verkehrswege zwischenlagern
konnen. Berlicksichtigen Sie auRerdem ausreichende
Flachen fir an diesem Arbeitsplatz benétigte Biiroma-
schinen und -gerate (z. B. Frankiermaschine).

e Achten Sie bereits bei der Planung lhres Empfangs dar-
auf, dass die klimatischen Anforderungen fir Arbeits-
platze auch in diesen Bereichen erfiillt werden kénnen
(z. B. Lufttemperatur bei sitzender Tatigkeit 20-22°C,
Luftgeschwindigkeit maximal 0,15m/s, siehe Kapi-
tel 3.2.2).

Gute Praxis

Durch Einrichtung eines Windfangs am Eingang
konnen Sie den Einfluss von Zugluft am Empfangsarbeits-
platz reduzieren. Insbesondere bei einem hohen Glas-
anteil in der Fassade des Empfangsbereichs kdnnen Sie
durch geeignete Sonnenschutzvorrichtungen das Aufhei-
zen reduzieren.

e Analysieren Sie, welche Tatigkeiten Ihre Beschaftigten
am Empfang ausiiben miissen. Danach richtet sich, wie
laut es dort werden darf. Besteht die Arbeitsaufgabe
aus Bildschirmarbeit (liberwiegend geistige Tatigkeit),
dann darf der Beurteilungspegel einen Wert von
55dB(A) nicht liberschreiten. Wahrend des Kundenkon-
taktes miissen Sie darauf achten, dass ein Wert von
70dB(A) nicht liberschritten wird (siehe Kapitel 3.2.3).
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Gute Praxis

Haufig werden im Empfangsbereichen Materialien
eingesetzt (z. B. Glas, NatursteinfuBboden, Sichtbeton),
die sich ungiinstig auf die Raumakustik auswirken (hohe
Nachhallzeit). Durch den Einsatz von Akustiksegeln,
Schallabsorbern an Wanden und schallabsorbierenden
Mobeln und Einrichtungselementen kdnnen Sie fiir eine
gute Raumakustik am Empfang sorgen. Das werden auch
Ihre Kundinnen und Kunden zu schatzen wissen.

e Beachten Sie, dass bei der Bildschirmarbeit am Emp-
fang eine Mindestbeleuchtungsstarke von 500 Lux
erreicht wird (siehe Kapitel 3.2.1).

e Lassen Sie Bodenbeldge mit ausreichender Rutschhem-
mung (siehe Kapitel 3.2) im Empfangsbereich verlegen.
Organisieren Sie, wie Rutschgefahren durch z. B. Feuch-
tigkeit oder Schneematsch im Empfangsbereich besei-
tigt werden, und unterweisen Sie Ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter am Empfang liber die von lhnen festge-
legten Malinahmen.

e Sorgen Sie dafiir, dass Ihre Beschéftigten am Empfang
Uber alle notwendigen Informationen (z. B. erwartete
Gaste, Telefonlisten, Abwesenheiten) verfiigen, um ihre
Aufgaben erfiillen zu kdnnen (z. B. Beantwortung von
Kundenanfragen).

e Schulen Sie Ihr Empfangspersonal im Umgang mit kriti-
schen Gesprachssituationen.

e Legen Sie Verhaltensregeln und konkrete Maflnahmen
(z. B. Zugangsverbote, Alarmierung) fiir eine Bedro-
hungssituation fest und unterweisen Sie lhre Empfangs-
mitarbeiterinnen und Empfangsmitarbeiter hierzu.



3.5 Kommunikationsbereiche

Eine effiziente Kommunikation tragt malRgeblich zur Produktivitat Ihres Unter-
nehmens und einem guten Betriebsklima bei. Dabei spielt das personliche
Gesprach eine wichtige Rolle. Denn obwohl heute viele Informationen per Mail
oder Uiber digitale Netzwerke ausgetauscht werden, bleibt es ein wichtiger
Bestandteil der Biiroarbeit. Dafiir benotigen Sie geeignete Bereiche.

Abb. 38

@ Rechtliche Grundlagen

e §§ 3,3 aund 4 Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV)
i. V. m. Anhang Anforderungen und MaRnahmen fiir

Arbeitsstatten nach § 3 Abs. 1, Nr. 1 bis 3

e Technische Regeln fiir Arbeitsstétten (ASR) A1.2
»Raumabmessungen und Bewegungsflachen*

e Technische Regeln fiir Arbeitsstétten (ASR) A1.8
Verkehrswege“

e Technische Regeln fiir Arbeitsstétten (ASR) A3.4
»Beleuchtung und Sichtverbindung”

e Technische Regeln fiir Arbeitsstétten (ASR) A3.5
»Raumtemperatur®

e Technische Regeln fiir Arbeitsstétten (ASR) A3.6
sLiftung®

e Technische Regeln fiir Arbeitsstétten (ASR) V3a.2
sBarrierefreie Gestaltung von Arbeitsstatten“

@ Weitere Informationen

e DGUV Information 215-410 ,,Bildschirm- und Biiro-
arbeitsplatze - Leitfaden fir die Gestaltung®

DGUV Information 215-441 ,Biiroraumplanung -
Hilfen fiir das systematische Planen und Gestalten
von Buiros“

FBVW-404 Fachbereich AKTUELL ,Gestaltung von
Kommunikationsbereichen im Biiro“

DIN 18041 ,Horsamkeit in Raumen - Anforderungen,
Empfehlungen und Hinweise fiir die Planung®, Aus-
gabedatum: 2016-03
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@ Gefahrdungen

e Stolper- und Sturzgefahr zum Beispiel aufgrund zu
gering bemessener Verkehrswege, im Weg stehender
Gegenstande oder lose herumliegender Kabel

e Sitzen in nicht ergonomischer Haltung aufgrund zu
gering bemessener Benutzerflachen oder ungeeigneter
Stiihle

e Blendung und schlechte Beleuchtung

e Larmbelastung zum Beispiel aufgrund unzureichender
Bau- oder Raumakustik, Larmquellen im Raum

e Unzureichende visuelle Darstellungsmoglichkeiten
(zum Beispiel lichtschwacher Beamer, Sdulen oder
andere Einbauten im Raum)

QT

Egal, ob im kleinen Kreis oder eine groRe Besprechung
mit Kunden - Kommunikationsbereiche sind in der heuti-
gen Zeit unverzichtbar.

Raumkonzept

e Planen Sie Besprechungsraume, die von externen
Personen genutzt werden, in der Nahe des Empfangs
sowie in der Nahe von Sanitdr- und Pausenbereichen.

e Stellen Sie Garderobenplatze und Stellflachen fiir
Gepack zur Verfligung.

e Sorgen Sie bei einer Integration in groRere Rdume fiir
eine ausreichende visuelle und akustische Abschir-
mung.

Gute Praxis

Fur kurze Besprechungen und den spontanen Aus-
tausch unter Ihren Beschaftigten ist das Angebot von
Stehtischen, Sitzgruppen oder einer Kaffeebar sinnvoll.
Diese konnen auch fiir Unterbrechungen wahrend lange-
rer Besprechungen genutzt werden.

Besprechungsraume

e Wahlen Sie Mobel und Stiihle, die standsicher sind.

e Beriicksichtigen Sie die Anforderungen an Verkehrs-
wege (Kapitel 3.3.1).

e Sie sollten je Person eine Tischflache von mindestens
800 mm Breite und 800 mm Tiefe vorsehen. Bei gerin-
gem Arbeitsflachenbedarf diirfen Sie ausnahmsweise
auf 700 mm Breite und 600 mm Tiefe (bei ausreichen-
dem Beinraum) reduzieren (vgl. Abbildung 39).
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e Planen Sie unter dem Tisch pro Person eine freie Flache
(Beinraum) von mindestens 600 mm Breite und 800 mm
Tiefe ein.

e Die Benutzerflache muss mindestens 800 mm breit und
800 mm tief sein. Eine Reduzierung der Tiefe auf
600 mm ist moglich, wenn die einzelnen Platze von hin-
ten frei zuganglich sind und unter dem Tisch ein ausrei-
chend groRer Beinraum gegeben ist (vgl. Abbildung 40).

Abb. 39 Arbeitsflachen und Bein-/Fulsrdume von
Kommunikationsplatzen

Ny

Abb. 40 Benutzerflachen an Besprechungsplatzen
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Hinweis:

Beachten Sie, dass Rollstuhlfahrer unter dem Tisch
eine freie Breite von 900 mm bendtigen. Eine Benutzer-
flache von mindestens 1200 mm Tiefe sowie eine Wen-
deflache von 1500 mm x 1500 mm miissen Sie vor-
sehen.

Gute Praxis

Damit die Rdume auch fiir langere Meetings genutzt
werden konnen, sollten Sie Bliroarbeitsstiihle einsetzen.
Bei haufig wechselnden Personenzahlen kann der Einsatz
von Stapelstiihlen sinnvoll sein.

Abb. 41 Kombibiiro mit Besprechungsbereich und
Kommunikationsinsel

Medientechnik

e Berlicksichtigen Sie fiir Konferenz- und Besprechungs-
rdume die Ausstattung, z. B. Beamer, Leinwand, Grof3-
bildschirm, Flipchart und Pinnwand. Beachten Sie den
erforderlichen Platzbedarf und beschaffen Sie larmar-
me Gerate (vgl. Abbildung 40).

e Achten Sie bei der Auswahl von Grof3bildschirmen auf
eine entspiegelte Oberfladche und einen méglichst gro-
Ren Betrachtungswinkel.

e Vermeiden Sie Stolperstellen durch Kabel und Datenlei-
tungen zum Beispiel durch den Einsatz von Kabelkana-
len oder Kabelmatten.

e Denken Sie bei der Planung daran, dass auch die mitge-
brachten Gerate der Teilnehmer verkabelt werden miis-
sen. Hierfiir eigenen sich Mobel mit integrierten Steck-
dosen und Datenports.

Umgebungsfaktoren

Ergdnzend zu den allgemeinen Hinweisen in den Kapiteln
3.2.1 bis 3.2.3 sollten Sie die nachfolgenden Aspekte be-
riicksichtigen.

e Sorgen Sie fiir eine Beleuchtung, die gleichmaRiges,
flimmer- und blendfreies Licht liefert. Diese sollte indi-
viduell einstellbar sein und die Moglichkeit bieten, nur
Teile des Raums zu erhellen.

Sehen Sie Beschattungsmaglichkeiten (z. B. Vertikalla-
mellenstore) vor.

e Achten Sie auf eine gute Horsamkeit.

e Sorgen Sie fiir Sauberkeit und Ordnung.

o Stellen Sie eine ausreichende Beliiftung sicher.

e Achten Sie auf eine ausgewogene Farbgestaltung.
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3.6 Technikbereich

Im Technikbereich sind Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in direktem Kontakt
mit Druckern, Kopierern, Faxgeraten, Aktenvernichtern, Scannern und Servern.
Hiervon konnen unterschiedliche Gefahrdungen ausgehen. In diesem Kapitel
sind die Gefahrdungen sowie Malnahmen zu deren Vermeidung beschrieben.

Abb. 42

@ Rechtliche Grundlagen

o §§ 3 bis 14 Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV)

o §§ 3 bis 4 der Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV)

i. V. m. Anhang Anforderung und MaRnahmen fiir

Arbeitsstatten nach § 3 Abs. 1, Nr. 1 bis 3

DGUV Vorschrift 3 und 4 ,,Elektrische Anlagen und

Betriebsmittel (bisher BGV A3 und GUV-V A3)

Technische Regeln fiir Arbeitsstatten (ASR) A1.2

»Raumabmessungen und Bewegungsflachen*

Technische Regeln fiir Arbeitsstatten (ASR) A1.8

+Verkehrswege“

Technische Regeln fiir Arbeitsstatten (ASR) A2.3

»Fluchtwege und Notausgange“
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@ Weitere Informationen

e DGUV Information 215-410 ,,Bildschirm- und Biiro-
arbeitsplatze - Leitfaden fiir die Gestaltung“

e DIN EN 3 ,Tragbare Feuerloscher®, Teil 7: ,Eigen-
schaften, Leistungsanforderungen und Priifungen®,
Ausgabedatum: 2007-10
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@ Gefahrdungen

Von Biirogeraten konnen fiir Ihre Beschaftigten folgende
Gefdhrdungen ausgehen:

Elektrischer Stromschlag z. B. durch defekte Anschluss-
leitungen oder Gehduse

Stilirzen und Stolpern z. B. durch mangelhafte Verle-
gung von Kabeln

Quetschen und Stofen an Mobeln und Geraten

Kippen und Umstilirzen von Mobeln und Geraten
Brandgefahrdungen durch Schmorbrande

Larm durch Geréate

Emissionen von Druckern und Kopierern

Erhohung der Lufttemperatur durch Biirogerate

MaRnahmen

Sorgen Sie dafiir, dass alle Elektrogerate durch Elektro-
fachkrafte oder unter Leitung und Aufsicht einer Elek-
trofachkraft fristgemal gepriift werden. Halten Sie Ihre
Beschaftigten an, regelmaRig die Anschlussleitungen
und Gehause der Gerate auf erkennbare Beschadigun-
gen zu priifen (Sichtprifung).

Achten Sie auf fachgerechte Verlegung der Anschluss-
leitungen (z. B. keine Reihenschaltung von Mehrfach-
steckdosen).

Vermeiden Sie Stolperstellen (ggf. Verwendung von
Kabelbriicken).

Halten Sie die Verkehrswege frei von Stol3- und Stolper-
stellen. Sehen Sie ausreichende Verkehrswegbreiten
vor (siehe Kapitel 3.3.1) und sorgen Sie dafiir, dass kei-
ne Materialien (z. B. Papierkartons) oder Arbeitsmittel
auf Verkehrswegen abgestellt werden bzw. in die Ver-
kehrswege hineinragen.

Bauen Sie alte Gerate und Anschlussleitungen nach
deren AuRerbetriebnahme ab und entsorgen Sie diese
fachgerecht.

Sorgen Sie flir ausreichend grof3e Bewegungs- und
Funktionsflachen (siehe Kapitel 3.3.1), um eine gefahr-
lose und ergonomische Bedienung der Gerate zu ge-
wahrleisten.

Sehen Sie Ablage- und Arbeitsflachen neben Kopieren
und Druckern vor.

Achten Sie auf eine standsichere Aufstellung der Biiro-
gerate und Mobel.

e Vermeiden Sie bei der Aufstellung von Biirogeraten auf
Mobeln, dass diese iber Mobelaulenkanten hinaus-
ragen.

e Stellen Sie geeignete Loscheinrichtungen zur Verfligung
und unterweisen Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im praktischen Umgang damit.

Gute Praxis

Beachten Sie, dass beim Einsatz von CO,-Feuer-
[6schern in engen Rdumen eine Erstickungsgefahr fiir die
Beschaftigten bestehen kann.

Nach DIN EN 3-7 gepriifte, tragbare Wasser- bzw. Schaum-
[6scher kdnnen bei elektrischen Geraten bis 1000V einge-
setzt werden, wenn ein Sicherheitsabstand von mindes-
tens 1 m eingehalten wird.

e Achten Sie bereits bei der Anschaffung auf gerduschar-
me Burogerate.

e Stellen Sie diese Gerdte nach Moglichkeit in eigenen
Technikrdumen auf und vermeiden Sie damit Stor-
gerdusche und eine Erhohung der Lufttemperatur in den
Arbeitsbereichen lhrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Emissionen von Druckern und Kopiergeraten

Emissionen aus Druckern und Kopiergeraten sind im-
mer wieder Gegenstand intensiver Berichterstattung in
den Medien. Drucker und Kopiergerate konnen geringe
Mengen an Staub, fliichtigen organischen Verbindun-
gen (VOC) und Ozon emittieren. In vielen modernen
Geraten entsteht heute aufgrund des technischen Fort-
schrittes praktisch kein messbares Ozon mehr.

Bei den Staubemissionen kann es sich sowohl um
Papier- und Hausstaub als auch um geringste Mengen
Tonerstaub handeln, wobei der Papierstaubanteil bei
Weitem liberwiegt. Verschiedene Untersuchungen be-
legen, dass die Emission von regelmaRig gewarteten
Geraten im unbedenklichen Bereich liegt.
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3.7 Sozialbereiche

Ansprechend gestaltete Pausenraume und funktional eingerichtete Teekiichen
sind fiir hre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Zeichen Ihrer Wertschatzung.
Sie dienen auch der Kommunikation. Damit dort keine Gesundheitsschaden, wie
z. B. Verbriihungen und Infektionen entstehen, miissen bestimmte Regeln ein-

gehalten werden.

Abb. 43

@ Rechtliche Grundlagen

o §§ 3 bis 4 der Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV)
i. V. m. Anhang Anforderung und MafRnahmen fiir
Arbeitsstatten nach § 3 Abs. 1, Nr. 1 bis 4

e DGUV Vorschrift 3 und 4 ,,Elektrische Anlagen und
Betriebsmittel“ (bisher BGV A3 und GUV-V A3)

e Technische Regeln flir Arbeitsstatten (ASR) V3a.2
sBarrierefreie Gestaltung von Arbeitsstatten“

e Technische Regeln flir Arbeitsstatten (ASR) A1.5
»Fulboden®

e Technische Regeln fiir Arbeitsstatten (ASR) A4.1
»Sanitarraume”

e Technische Regeln flir Arbeitsstatten (ASR) A4.2
,Pausen- und Bereitschaftsraume*
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@ Gefahrdungen

In Sozialbereichen kénnen fiir Ihre Beschaftigten folgende
Gefahrdungen bestehen:

e Elektrischer Stromschlag z. B. durch defekte Anschluss-
leitungen oder Gehause, Betreiben von Elektrogeraten
in Nassbereichen

e Ausrutschen, Stiirzen und Stolpern z. B. durch feuchte
Boden

e mangelnde Hygiene (z. B. Sanitér- und Kiichenbereich)

e Verbriihen durch Umkippen und Beriihren z. B. von
Kaffeemaschinen und Wasserkochern

e Brandgefédhrdungen durch Elektrogerate (z. B. Herd-
platte)
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e Psychische Belastung durch Larm (z. B. Betriebseinrich-
tungen und von auf3en einwirkender Umgebungslarm
in Pausenrdumen)

e ungiinstige Umgebungsfaktoren (z. B. Temperatur,
Liftung und Beleuchtung)

MaBRnahmen

e Sorgen Sie dafiir, dass alle Elektrogerate durch Elektro-
fachkrafte oder unter Leitung und Aufsicht einer Elek-
trofachkraft fristgemald gepriift werden. Halten Sie lhre
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, regelmalig die
Anschlussleitungen und Gehause der Gerate auf er-
kennbare Beschadigungen zu priifen (Sichtprifung).

Hinweis: Beachten Sie, dass auch von den Beschaftig-
ten mitgebrachte, am Netzstrom betriebene Gerate,

z. B. Kaffeemaschinen, Ventilatoren und Radios, eben-
falls regelmaRig hinsichtlich der elektrischen Sicher-
heit Uberpriift werden miissen.

e Achten Sie auf die Absicherung der Steckdosenstrom-
kreise besonders in Kiichen und Sanitarraumen durch
eine RCD-Einrichtung (FI-Schutzschalter 30 mA).

o Stellen Sie Kaffeemaschinen und Wasserkocher auf eine
feuerfeste Unterlage (z. B. Fliesen). Sorgen Sie fiir eine
standsichere Aufstellung der Gerdte mit ausreichendem
Abstand zu Waschbecken und Spiilen.

Gute Praxis

Durch einen separaten Strombkreis flr Elektrogerate
mit Brandgefdhrdungen (z. B. Herde, Kaffeemaschinen,
Wasserkocher) konnen diese getrennt von allen anderen
Elektrogeraten, beispielsweise durch eine Zeitsteuerung,
ein- und ausgeschaltet werden. Als Unternehmerin oder
Unternehmer sollten Sie eine solche Schaltung durch eine
Elektrofachkraft installieren lassen.

e Halten Sie die Verkehrswege frei von Stof3- und Stolper-
stellen. Sehen Sie ausreichende Verkehrswegbreiten
vor (siehe Kapitel 3.3.1) und sorgen Sie dafiir, dass kei-
ne Materialien (z. B. Reinigungsmittel) auf Verkehrs-
wegen abgestellt werden.

e Lassen Sie Fullboden und Wande in Sanitarbereichen
und Kiichen mit Materialien ausfiihren, die sich feucht
reinigen lassen (z. B. keramische Fliesen, Kunststoffe).

e Verwenden Sie FuRbodenbeldge, die auch im feuchten
Zustand rutschhemmend sind (Rutschhemmung: R9 fiir
Toilettenrdume, R10 fiir Sanitarrdume und Teekiichen).

e Die Reinigungsarbeiten in den Sozialraumen lhres
Unternehmens sollten moglichst nicht durch Einrich-
tungsgegenstande behindert werden.

e Sorgen Sie flir eine Nennbeleuchtungsstarke von
mindestens 200 Ix in Teekiichen, Pausen- und Sanitar-
raumen.

Abb. 44 Beispiel zur Kennzeichnung von Sanitdarraumen

Sanitirraume

e Richten Sie Toilettenrdume getrennt nach Geschlecht
ein. Hat Ihr Unternehmen weniger als zehn Beschaftig-
te, kann auf getrennt eingerichtete Toilettenraume ver-
zichtet werden, wenn eine zeitlich getrennte Nutzung
sichergestellt ist (vgl. Abbildung 44).

e Sorgen Sie fiir eine ausreichende Anzahl von Toiletten-
becken und Handwaschgelegenheiten fiir Ihre Beschaf-
tigten und Gaste (siehe Tabelle 11).

e Beider Planung lhrer Biirordume miissen Sie beachten,
dass sich die Toilettenraume im gleichen Gebaude be-
finden und nicht weiter als eine Etage von standigen
Arbeitsplatzen entfernt sind.

e Sorgen Sie dafiir, dass Waschgelegenheiten zum Reini-
gen der Hande unter flieRendem Wasser vorhanden
sind. Stellen Sie in Toilettenraumen geeignete Mittel
zum Reinigen und Trocknen der Hande zur Verfligung
(z. B. Seife in Seifenspendern, Einmalhandtiicher oder
Textilhandtuchautomaten).

e Achten Sie auf eine gute Beliiftung der Toilettenrdaume.
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Tabelle 11 Auszug aus ASR A4.1 ,Sanitarraume“

weibliche oder mannliche | Mindestanzahl bei niedriger Gleichzeitigkeit
Beschaftigte

Mindestanzahl bei hoher Gleichzeitigkeit

Toiletten/Urinale Handwasch- Toiletten/Urinale Handwasch-
gelegenheiten gelegenheiten
1*) 1 2 1

bis 5

6 bis 10 1%) 1 3 1

11 bis 25 2 1 4 2

26 bis 50 3 1 6 2

51 bis 75 5 2 7 3

76 bis 100 6 2 9 3

101 bis 130 7 3 11 4

131 bis 160 8 3 13 4

161 bis 190 9 3 15 5

191 bis 220 10 4 17 6

221 bis 250 11 4 19 7
je weitere 30 je weitere 90 je weitere 30 je weitere 90
Beschiftigte Beschaftigte Beschaftigte Beschaftigte
+1 +1 +2 +2

*) fir mannliche Beschaftige wird zuziiglich 1 Urinal empfohlen

Pausenbereiche

In Ihrem Unternehmen ist ein Pausenraum erforderlich,
wenn dort mehr als zehn Personen beschaftigt sind. Sie
konnen auf Pausenraume verzichten, sofern die Biirorau-
me wahrend der Pause frei von arbeitsbedingten Stérun-
gen (z. B. durch Publikumsverkehr, Telefonate) sind. Pau-
senrdume haben folgende Anforderungen zu erfiillen:

e Stellen Sie fiir jeden Beschéftigten im Raum jeweils
mindestens 1,00 m? Grundfliche zur Verfiigung. Die
Grundflache eines Pausenraumes muss mindestens
6,00 m? betragen. Beachten Sie, dass Stellflachen fiir
weitere Einrichtungsgegenstande sowie Verkehrswege
hinzuzurechnen sind.

e Sorgen Sie dafiir, dass flr Ihre Beschaftigten Sitzgele-

genheiten mit Riickenlehne und Tische vorhanden sind.
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e Vermeiden Sie Beeintrachtigungen, z. B. durch Vibratio-
nen, Staube, Dampfe oder Geriiche.

e Achten Sie darauf, dass wahrend der Pause der durch-
schnittliche Schalldruckpegel aus den Betriebseinrich-
tungen und dem von auf3en einwirkenden Umgebungs-
ldrm hochstens 55dB(A) betragt.

e Sorgen Sie fiir ausreichendes Tageslicht.

Wenn Sie schwangere Frauen oder stillende Mitter
beschaftigen, miissen Einrichtungen zum Hinlegen,
Ausruhen und Stillen am Arbeitsplatz oder in unmittel-
barer Nahe vorhanden sein.



3.8 Lagerbereich

Fur einen reibungslosen Ablauf in Ihrem Unternehmen ist es wichtig, dass lhre
Beschaftigten immer liber die notwendigen Arbeitsmaterialien verfiigen. Deshalb
halten Sie verschiedene Arbeitsmaterialien vor und lagern Dokumente zu laufen-
den und abgeschlossenen Vorgangen. Im folgenden Kapitel sind wichtige Informa-
tionen zum sicheren Betreiben lhres Lagers und Archivs zusammengetragen.

»
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-
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*

R

Abb. 45

@ Rechtliche Grundlagen

o §§ 3 bis 14 Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV)

e §§ 3 bis 4 der Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV)
i. V. m. Anhang Anforderung und MaRnahmen fiir
Arbeitsstatten nach § 3 Abs. 1, Nr. 1 bis 3

e Technische Regeln fiir Arbeitsstatten (ASR) A1.2
»sRaumabmessungen und Bewegungsflachen“

e Technische Regeln fiir Arbeitsstétten (ASR) A1.8
+Verkehrswege“

e Technische Regeln fiir Arbeitsstétten (ASR) A2.2
»Mallnahmen gegen Brande“

e Technische Regeln fiir Arbeitsstatten (ASR) A2.3
»Fluchtwege und Notausgange*

@ Weitere Informationen

e DGUV Information 215-441 ,Biiroraumplanung -
Hilfen fiir das systematische Planen und Gestalten
von Buiros“

e DGUV Information 208-061 ,,Lagereinrichtungen und
Ladungstrager”

e DIN EN ISO 13854 ,Sicherheit von Maschinen -
Mindestabstande zur Vermeidung des Quetschens
von Korperteilen®, Ausgabe: 2020-01
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@ Gefahrdungen

In Lagerbereichen kdnnen fiir Ihre Beschaftigten folgende
Gefdhrdungen bestehen:

Kippen von Regalen und Transportmitteln
Zusammenbrechen von Regalen und Transportmitteln
durch Uberlastung

Herabfallen von Materialien und Gegenstanden

Sturz von Aufstiegshilfen (Leiter, Elefantenful?)
Stiirzen und Stolpern

Quetschen und Stolien

Schnitt- und Stichverletzungen durch Messer und
Scheren

Brandgefahrdungen

QT

Achten Sie auf eine standsichere Aufstellung Ihrer Rega-
le, z. B. durch Befestigen an Wand und Decke oder ge-
eignete Verbindung von mehreren Regalen untereinan-
der. Halten Sie lhre Beschaftigten an, schwere
Gegenstande in den unteren Regalfachern einzulagern.
Sorgen Sie dafiir, dass bei Hangeregisterschranken die
Auszugssperren intakt sind.

Lassen Sie Transportmittel und Regalfdcher so beladen,
dass die Lasten gleichmalig verteilt sind.

Unterweisen Sie lhre Beschaftigten, welche maximalen
Lasten die Regale und Transportmittel aufnehmen kon-
nen und wie diese sachgerecht zu beladen sind.
Schiitzen Sie im Lagerraum eingebaute Leuchten im
Handbereich (bis 2,50 m liber dem Fullboden) gegen
Beschadigung, z. B. durch eine geeignete Abdeckung.
Stellen Sie geeignete Aufstiegshilfen zur Verfligung und
lassen Sie diese regelmaRig auf ihren betriebssicheren
Zustand Uberpriifen. Unterweisen Sie Ihre Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im Umgang mit den Aufstiegs-
hilfen (vgl. Abbildung 47).

Sorgen Sie fiir sicher begehbare und freie Verkehrs-
wege. Sehen Sie ausreichende Verkehrswegbreiten vor
(siehe Kapitel 3.3.1) und achten Sie darauf, dass keine
Materialien (z. B. Papierkartons) oder Arbeitsmittel auf
Verkehrswegen abgestellt werden bzw. in die Verkehrs-
wege hineinragen.

Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Beleuchtung
vorhanden ist (siehe Tabelle 12). Auch in einem Notfall

miissen sich lhre Beschéftigten noch orientieren kénnen.
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Abb. 46 Beispiel fiir Regalanlage

Tabelle 12 Mindestbeleuchtungsstarken in Anlehnung an
ASR A3.4 Anhang 3

Arbeitsbereich im Lager/ Archiv Mindestwert der

Beleuchtungsstarke

Lagerraume mit Suchaufgaben 100 Ix
Lagerrdume mit Leseaufgaben 200 Ix
Versand- und Verpackungsbereiche | 300 Ix

Achten Sie auf die Einhaltung der Sicherheitsabstéande
(z. B. Fingerquetschung 25mm) an verfahrbaren Regalen.
Unterweisen Sie Ihre Beschaftigten im Umgang mit den
Regalanlagen (vgl. Abbildung 46). Lassen Sie die Sicher-
heitseinrichtungen (z. B. Distanzhalter) regelmaRig liber-
prifen.

e Stellen Sie Ihren Beschaftigten geeignete Arbeitsmittel
zum Offnen von Verpackungen zur Verfiigung und
unterweisen Sie im praktischen Umgang damit (z. B.
Sicherheitsmesser).

e Stellen Sie sicher, dass Entstehungsbrande in lhrem
Lager oder Archiv frilhzeitig erkannt und Ihre Beschaf-
tigten unverziiglich alarmiert werden (z. B. durch
Brandmelder).

e Stellen Sie geeignete Loscheinrichtungen (z. B. Wasser
oder Schaumléscher) zur Verfliigung und unterweisen
Sie lhre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im prakti-
schen Umgang damit.
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Abb. 47 Beispiel fiir Piktogramme Leiter
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3.9 Verkehrssicherheit im AuRendienst

Eine aktive Teilnahme am Stralenverkehr erfordert jederzeit die volle Konzentra-
tion auf das Verkehrsgeschehen. Im Fahrzeug verbaute Sicherheitssysteme kon-
nen lhre Beschaftigten hierbei erfolgreich unterstiitzen. Jede Art von Ablenkung
ist bei der Benutzung eines Fahrzeuges zu vermeiden. Bereits kurze Unaufmerk-

samkeiten fuhren haufig zu schweren Unfallen.

Abb. 48

@ Rechtliche Grundlagen

e §§1-23 und 34 Straf’enverkehrsordnung (StVO)

e §§ 16,19 und 29-67 StralRenverkehrszulassungs-
verordnung (StVZO0)

e §§ 1 bis 6 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

e §§ 2 bis 7 und 15 bis 17 DGUV Vorschrift 1 ,,Grund-
satze der Pravention®

e §8§ 4 bis 30 und 33ff DGUV Vorschrift 70 und 71
sFahrzeuge“ (bisher BGV D29 und GUV-V D29)

@ Weitere Informationen

e DGUV Information 211-040 ,,Einsatz mobiler Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie an Arbeits-
platzen“
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@ Gefahrdungen

Der Auflendienst lhrer Beschaftigten ist in der Regel durch
wechselnde Arbeitsumgebungen und Termindruck bei
der Reisetéatigkeit gekennzeichnet. Dabei konnen Geféhr-
dungen und Belastungen entstehen durch:

e Ablenkung, Kommunikation, Blendung, Sichtbehinde-
rung und andere Verkehrsteilnehmer,

e Stlirzen und Stolpern,

Quetschungen am Fahrzeug,

unzureichende Ladungssicherung

Fehlhaltung durch mangelnde Ergonomie,

Stresssituationen bei der Koordination von Terminen,

spezielle Anforderungen durch den Kunden, Kontakt-

abwicklung mit der eigenen Zentrale,

e hohen Leistungsdruck,

e Krankheitsrisiken durch Auslandsreisen.
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MaRnahmen

Ihre Beschaftigten im AuRBendienst handeln und entschei-
den bei der Tatigkeit im hohen MaRe eigenverantwortlich.
Legen Sie im Vorfeld die Wahl der Verkehrs- und Arbeits-
mittel, den Transport von Lasten, die Dauer der Reise und
die zu beriicksichtigenden Gesundheitsaspekte fest.

Gute Praxis

Hauptausloser bei Verkehrsunfallen sind zu hohe
Geschwindigkeit, Nichtbeachtung der Vorfahrt, ungeni-
gender Sicherheitsabstand und Unachtsamkeit. Der
»Arbeitsplatz StralRe“ ist gefahrlich: 62 % aller todlichen
Arbeits- und Wegeunfalle ereignen sich laut DGUV im
Straflenverkehr.

Uberpriifen Sie die giltige Fahrerlaubnis und Eignung
Ihrer Beschaftigten. Sorgen Sie fiir eine fahrzeugspezifi-
sche Einweisung und Unterweisung. Fahrsicherheitstrai-
nings konnen sicheres Fahrverhalten unterstiitzen. Veran-
lassen Sie gegebenenfalls bei Auslandstatigkeiten eine
arbeitsmedizinische Vorsorge, bei der der Impfschutz
Gberpriift wird.

Zur Qualitat im AuRRendienst tragt eine gute Unterneh-
menskultur bei, die zu stabilen Mitarbeiter- und Kunden-
beziehungen flihrt. Sorgen Sie in Ihrem Betrieb fiir eine
gute Aullendienstorganisation, bei der die geltenden
Arbeitszeitregelungen eingehalten werden.

Dazu gehoren unter anderem:

Stress- und Zeitmanagement

Umgang mit Beschwerden

Beriicksichtigung des privaten Umfelds, Work-Life-
Balance

Zusammenarbeit unter Kolleginnen und Kollegen
Einbeziehung in Teambesprechungen und Fortbil-
dungsmalnahmen

Gute Praxis

An der Windschutzscheibe angebrachte Mobilgera-
te konnen wahrend der Fahrt zu Sichtbehinderungen fiih-
ren. Bereits ein vergleichsweise kleines handelsiibliches
Navigationsgerat fiihrt bei einer Sehdistanz von 15m Ent-
fernung zu einem blinden Fleck von 2m x 3m. Mobile Ge-
rate, gleich ob Navigationsgerate, Handys, Tablets oder
Notebooks gelten zudem als Ladung und mussen gesi-
chert werden.

Ablenkungen aller Art stellen bei der Fahrtatigkeit eine
latente Gefédhrdung dar. Dabei spielen mobile Informati-
ons- und Kommunikationstechnologien eine beachtliche
Rolle. Meldungen von Navigationsgeraten, Telefonate und
weitere Multimedia-Applikationen fiihren zu Ablenkun-
gen, so dass z. B. Verkehrssituationen nicht richtig be-
urteilt oder Warnsignale nicht rechtzeitig wahrgenommen
werden konnen.

Sorgen Sie dafiir, dass Ihre Beschéftigten eine Abfahrts-
kontrolle durchfiihren. Hierzu gehort die Priifung, ob alle
Gerate, Sitze und Spiegel richtig eingestellt sind. Weiter-
hin das Verstauen loser Gegenstande im Kofferraum, so-
wie das Sichern der Ladung.

Eine Verwendung von geeigneten Halterungen fiir Bild-
schirmgerate ist zu bevorzugen. Bei der Platzierung von
mobilen Geraten missen die Wirkungsbereiche der Air-
bags beriicksichtigt werden.

Nach staatlichem Recht ist der Fahrzeugfiihrerin bzw.
dem Fahrzeugfiihrer die Benutzung eines Mobiltelefons
untersagt, wenn er hierfiir das Mobiltelefon bei laufen-
dem Motor aufnimmt oder halt.

Weisen Sie lhre Fahrzeugfiihrerin bzw. Fahrzeugfiihrer an:

e Navigationsgerate oder Telefone nur bei stehendem
Fahrzeug zu bedienen,

e Telefonate mit Freisprechanlagen auf das Notigste zu
begrenzen, da jedes Telefonat grundsatzlich zu einer
Ablenkung fiihrt; besser im Stand ohne laufenden
Motor zu telefonieren,

e auf laute Musik zu verzichten,

e emotionale und komplizierte Gesprache besser vor
bzw. nach der Fahrt zu fiihren,

e Ablenkungen durch Unfalle oder Werbung zu ignorieren,
e notwendige Blirotatigkeiten an Tablets oder Notebooks
nicht im Fahrzeug sondern ggf. in einer Fahrpause an

einem ruhigen Ort mit Tisch auszufiihren,

e Nahrungsaufnahme, Rauchen und Suchen nach Gegen-
standen im Fahrzeug in Fahrtunterbrechungen zu
verlegen,

e regelmaliige Pausen mit Ausgleichslibungen und Bewe-
gung einzulegen,

e auf die Einnahme regelméaRiger Zwischenmahlzeiten
zu achten.
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3.10 Biiroarbeit im AuRendienst - Mobile Arbeit

Auch wenn der liberwiegende Anteil der Biiroarbeit (noch) am Schreibtisch erle-
digt wird, nimmt der Anteil der Beschaftigten zu, die notwendigerweise einen Teil
ihrer Biiroarbeit im Aufendienst erledigen (mobile Arbeit). Dabei ist die Bliro-
arbeit unterwegs nur die zweitbeste Losung. Konzentriertes Arbeiten am gut aus-
gestatteten Blroarbeitsplatz ist zumeist effizienter und ergonomischer.

4 | S —

—

=

.

Abb. 49
@ Rechtliche Grundlagen @ Weitere Informationen
e §§ 3 bis 5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) e DGUV Information 215-410 ,,Bildschirm- und Biiro-
o §8§ 1 bis 6 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) arbeitsplatze - Leitfaden fiir die Gestaltung“
o § 3 Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV) i. V. m. e DIN EN ISO 9241 ,Ergonomie der Mensch-System-
Anhang Anforderungen und MaBnahmen fiir Arbeits- Interaktion®, Teil 410: ,,Gestaltungskriterien fiir physi-
statten nach § 3 Abs. 1, Nr. 6.4 kalische Eingabegerate”, Ausgabedatum: 2012-12

e Technische Regeln fiir Arbeitsstatten (ASR) A6 ,,Bild-
schirmarbeit”
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@ Gefahrdungen

Fiir Ihre Beschéftigten bestehen die folgenden Gefahrdun-
gen, z. B. durch eine nicht ergonomische Sitzhaltung,
schlechte Bildschirm- und Tastaturgestaltung:

e Fehlhaltungen,

e Belastungen des Bewegungsapparates und der Augen,

e entgrenzte Arbeitszeiten, mangelnden Informations-
fluss, fehlende soziale Unterstiitzung.

MaRnahmen

e Sorgen Sie dafiir, dass lhre Beschéftigten im AuRRen-
dienst die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes und
der jeweiligen Tarifvertrage einhalten.

e Achten Sie darauf, dass auch Arbeitsplatze Ihrer Be-
schaftigten bei Kunden ergonomisch gestaltet sind.

Stellen Sie sicher, dass die im Auf3endienst Tatigen in den
Informationsfluss lhres Unternehmens eingebunden sind
und an Besprechungen und betrieblichen Veranstaltun-
gen teilnehmen kénnen.

Die haufig angetroffene ,Arbeitshaltung” mit Notebook
oder Tablet-PC auf dem SchoB ist fiir langeres Arbeiten
nicht zu empfehlen. Diese Haltung begtlinstigt das Auf-
treten von Schulter- und Nackenverspannungen und es
kann zu Kopfschmerzen oder anderen Beschwerden
kommen. Zudem werden einige Notebooks auf der
Unterseite sehr warm, deshalb empfiehlt sich eine sol-
che Nutzung auch aus diesem Grund nicht.

Bei einem Telearbeitsplatz, im Sinne der Arbeitsstat-
tenverordnung, handelt es sich um einen von lhnen
fest eingerichteten Bildschirmarbeitsplatz im Privatbe-
reich eines Beschaftigten. Sie haben fiir die notwendi-
ge Ausstattung (Mobiliar, Arbeitsmittel und Kommuni-
kationseinrichtungen) des Telearbeitsplatzes zu
sorgen. Berticksichtigen Sie bei der Einrichtung eines
Telearbeitsplatzes das Kapitel 3 ,,Bliro- und Bildschirm-
arbeit®.

Bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen miissen
Sie auch die mobile Biiroarbeit Ihrer Mitarbeiter bertick-
sichtigen.

Kleine Gerate, wie Netbooks, Subnotebooks, Ultra
Mobile PCs oder Tablet-PCs, sind wegen der kleinen,
oft unentspiegelten Bildschirmanzeige und der kleinen
bzw. virtuellen Tastatur fiir Biirotatigkeiten nur sehr
eingeschrankt geeignet.

Notebooks
Achten Sie bei der Beschaffung von Notebooks neben
dem GS-Zeichen, auch auf

e einen gut entspiegelten Bildschirm

e eine Bildschirmanzeige mit grolRer Helligkeit, die auch
im Freien ablesbar ist

e ein stabiles, verwindungssteifes Gehaduse

e eine Tastatur mit hellen Tasten und dunkler Beschrif-
tung, weil diese auch bei schlechten Lichtverhéltnissen
noch gut lesbar ist

e eine ausreichende Akkukapazitat

Erfordert die Tatigkeit im Aufendienst, dass mehrere Per-
sonen gleichzeitig den Bildschirm betrachten - zum Bei-
spiel zu Prasentationszwecken -, sollten Sie Notebooks
mit groRem Betrachtungswinkel verwenden.

Abb. 50

Sollen Notebooks auch im Biiro eingesetzt werden, dann
sorgen Sie dafiir, dass Anschliisse fiir externe Tastatur,
Maus und Bildschirm oder fiir eine sogenannte Docking-
station vorhanden sind.

Maus

Wenn Ihre Beschaftigten viel mit Touchpad oder Track-
point arbeiten, sollten Sie zusatzliche Mause anschaffen.
Voraussetzung fiir deren Benutzung ist allerdings eine
geeignete Arbeitsflache, wie ein Tisch. Sorgen Sie dafiir,
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dass statt sogenannter Notebook-Mause nur ergonomisch
geformte, an die Handgrofie angepasste Mause verwen-
det werden.

Drucker

Beschaffen Sie mobile Drucker, wenn unterwegs Doku-
mente auszudrucken sind. Wichtig ist auch die Art der
Verbindung zum Notebook (kabelgebunden oder drahtlos
als WLAN und Bluetooth-Systeme). Zu empfehlen sind
leichte Geréte (unter 2kg) mit guter Druckqualitat.

Tablet-PC

Wenn Sie Tablet-PCs im AuBendienst einsetzen mochten,
sollten Sie bei der Geratebeschaffung auf folgende Eigen-
schaften achten:

e eine helle, kontrastreiche und matte Anzeige

e eine weitgehend blickwinkelunabhangige Anzeige

e das passende Betriebssystem: nur fiir die Installation
von Apps (z. B. Android, 10S) oder universelle Software
(z. B. Windows, Linux)

e eine zu den Arbeitsaufgaben passende GroRe der Anzei-
ge (mindestens 10 Zoll)

e eine Akkukapazitat flir eine Arbeitsschicht
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Gute Praxis

Miissen Ihre Beschaftigten im Auendienst umfang-
reichere Eingaben erledigen, ist eine virtuelle Tastatur mit
kleinen Tasten nicht geeignet und sollte durch eine exter-
ne Tastatur sowie eine Maus erganzt werden. Oft ist dann
ein Notebook die bessere Wahl. Auch Notebooks mit ab-
nehmbarer, klappbarer oder versenkbarer Tastatur, die
wie ein Tablet-PC genutzt werden kdnnen, bieten sich als
Alternative an.

Fir die Arbeit am stationaren Biiroarbeitsplatz ist ein
Notebook oder Tablet-PC ohne Peripheriegerate nicht
geeignet. Um Konformitat mit der Arbeitsstattenverord-
nung zu erreichen und ergonomisch arbeiten zu kdnnen,
mussen Sie eine externe Tastatur und Maus sowie einen
zusatzlichen Bildschirm anschlieRen. Dies gilt insbesonde-
re fiir Inre Beschaftigten im AufRendienst, die zuhause oder
beim Kunden umfangreichere Biiroarbeiten erledigen.

Smartphone

e Smartphones eignen sich zum Verwalten von Terminen,
Adressen und gegebenenfalls kurzen Notizen. Sie kon-
nen auBerdem zur Anzeige und zum Nachschlagen von
Informationen verwendet werden. Sorgen Sie dafiir,
dass bei umfangreicher Bearbeitung die Daten auf
Notebook oder PC ibertragen werden.



4 Glossar

Arbeitsstitte

Beinraum

Benutzerflache

Betriebliche Gesund-
heitsforderung (BGF)

Betriebliches Gesund-
heitsmanagement (BGM)

Beurteilungspegel

Elektrofachkraft

Arbeitsstatten sind:

1. Arbeitsraume oder andere Orte in Gebduden auf dem Gelande eines Betriebes,
2. Orte im Freien auf dem Gelande eines Betriebes,

3. Orte auf Baustellen,

(2) Zur Arbeitsstatte gehoren insbesondere auch:

1. Orte auf dem Geldnde eines Betriebes oder einer Baustelle, zu denen Beschaftigte im
Rahmen ihrer Arbeit Zugang haben,

2. Verkehrswege, Fluchtwege, Notausgange, Lager-, Maschinen- und Nebenraume,
Sanitdrrdume, Kantinen, Pausen- und Bereitschaftsraume, Erste-Hilfe-Rdume, Unter-
kiinfte sowie

3. Einrichtungen, die dem Betreiben der Arbeitsstatte dienen, insbesondere Sicherheits-
beleuchtungen, Feuerldscheinrichtungen, Versorgungseinrichtungen, Beleuchtungs-
anlagen, raumlufttechnische Anlagen, Signalanlagen, Energieverteilungsanlagen,
Turen und Tore, Fahrsteige, Fahrtreppen, Laderampen und Steigleitern.

Ist der unverstellte Bereich unter der Tischplatte, der fiir Beine und FiiRe zur Verfiigung
steht.

Benutzerflachen im Biirobereich sind unverstellte Bodenflachen an Arbeits- und Bespre-
chungsplatzen oder einzelnen Mébeln, die zu einer funktions- und sachgerechten Aus-
Ubung der jeweiligen Tatigkeit fiir den Benutzer mindestens erforderlich sind.

Betriebliche Gesundheitsférderung umfasst alle MalRnahmen des Betriebes, die das Ziel
haben, durch Starkung der Gesundheitskompetenz und Gestaltung gesundheitsforderli-
cher Bedingungen (Verhalten und Verhaltnisse) die Gesundheit und das Wohlbefinden
der Beschaftigten zu verbessern. Hierbei kann es sich auch um punktuelle, zeitlich befris-
tete EinzelmalRnahmen handeln.

Betriebliches Gesundheitsmanagement umfasst die systematische Entwicklung und
Steuerung betrieblicher Strukturen und Prozesse mit dem Ziel, durch gesundheitsforder-
liche Gestaltung der Arbeit und Organisation und Befahigung zum gesundheitsforderli-
chen Verhalten die Gesundheit und Leistungsfahigkeit der Beschéftigten zu erhalten und
zu fordern.

Der Beurteilungspegel ist der zeitliche Mittelwert des Schalldruckpegels der an einem
Arbeitsplatz oder wahrend einer Tatigkeit auftretenden Schallereignisse liber einen fest-
gelegten Zeitraum (zum Beispiel Uiber eine Stunde oder einen Arbeitstag)

Bezeichnet in deutschsprachigen Landern eine Person, die auf Grund ihrer Ausbildung,
Kenntnissen und Erfahrungen sowie Kenntnissen der einschlagigen Bestimmungen, die
Ubertragenen elektrotechnische Arbeiten beurteilen kann und ausfiihren darf.
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Glossar

Emotionsarbeit

Emotionale
Inanspruchnahme

Farbwiedergabeindex

Horsamkeit

Leserlichkeit

Leuchtdichte L

Lichtdurchlassige Flachen

Nachhallzeit

Nutzungskontext

70

Personenbezogene Tatigkeiten mit Dritten (z. B. Kundinnen und Kunden, Klientinnen
und Klienten, Patientinnen und Patienten) konnen es erforderlich machen, eigene
Emotionen sowie die Dritter zu verstarken, abzuschwachen oder umzuwandeln. Ziel ist
es dabei, mit etwa verargerten oder schlecht gelaunten Kundinnen und Kunden sachlich
zu kommunizieren und dabei (1) entstehende nicht angemessene eigene Emotionen zu
unterdriicken, (2) so auf Dritte zuzugehen, dass erst gar keine negativen Emotionen ent-
stehen (z. B. ,immer Lacheln®, ,Wind aus den Segeln nehmen*) und (3) so auf Dritte ein-
zuwirken, dass sich ihre negativen Emotionen (z. B. Arger, Wut, Traurigkeit) nicht nur
abschwéchen, sondern in positive Emotionen (Freude, Begeisterung) umwandeln, um
etwa die Bindung zu Kunden zu starken. Durch Emotionsarbeit kann es zu Beeintrachti-
gungen (z. B. psychische Sattigung, Stress) kommen, die sich durch Aufgabenwechsel,
zusatzliche Pausen, Training und Supervision reduzieren lassen.

Eine emotionale Inanspruchnahme findet dann statt, wenn der Arbeitsprozess zu Emp-
findungen anregt und durch den Einsatz von Anstrengung und Energie positive oder
negative Geflihle oder Stimmung (z. B. Arger oder Freude) entstehen.

Der Farbwiedergabeindex (Ra) ist eine dimensionslose Kennzahl und gibt Auskunft, wie
Farben im Licht einer Lampe wiedergegeben werden. Je hoher der Wert, desto natur-
getreuer ist die Farbwiedergabe.

Horsamkeit im Blirobereich bezeichnet die Eignung eines Raums fiir verschiedene
Formen der Kommunikation.

Die Leserlichkeit ist ein MaR fiir die Erkennbarkeit von Text und Zeichen. Ein Text mit
einer guten Leserlichkeit lasst sich schnell und fehlerfrei lesen. Die Leserlichkeit hangt
mit der Gestaltung von Buchstaben, Zeilen, Kontrasten und Flachen direkt zusammen.

Hierbei handelt es sich um die Lichtstédrke bezogen auf eine Flacheneinheit, angegeben
in Candela pro Quadratmeter (cd/m?).

sind Flachen in Fenstern, Tliren, Wanden oder Oberlichtern, die aus Glas, Kunststoff oder
anderen transparenten Materialien bestehen.

Unter der Nachhallzeit versteht man die Zeit, die vergeht, bis sich der Schalldruckpegel
zum Beispiel nach einem Knall um 60dB reduziert hat.

Nach DIN EN ISO 9241-11 beschreibt der Begriff Nutzungskontext den gesamten Zusam-
menhang zwischen Menschen und ihrer Arbeitsaufgabe und den zugehdrigen Arbeitsmit-
teln (Hardware, Software und Materialien). Der Nutzungskontext wird auch durch die
physische und soziale Umgebung beeinflusst, in der Arbeitsmittel genutzt werden oder
Tatigkeiten stattfinden.



Psychische Sattigung

Psychosozial
(Arbeitsbedingungen)

Rutschhemmung

Serifenlose Schrift

Tages-Larmexpositions-
pegel

UGR-Wert

Verdrangungsraum

Vorgesehene Bildschirm-
beleuchtungsstarke

Wunschvorsorge

Glossar

Ein Zustand der nervos-unruhevollen, stark affektbetonten Ablehnung einer sich wieder-
holenden Téatigkeit oder Situation, bei der das Erleben des Auf-der-Stelle-Tretens oder
des Nicht-weiter-Kommens besteht. (DIN EN ISO 10075-1). Eine zunéchst als angenehm
oder neutral empfundene Tatigkeit verliert durch haufige Wiederholungen den positiven
Aufforderungscharakter fiir die handelnde Person. Es entsteht dann eine ausgepragte
Abneigung gegeniiber dieser Handlung. In der Studie ,,Psychische Sattigung® der finni-
schen Psychologin Anitra Karsten heif3t es: Diese Abneigung ,steigert sich unter Umstan-
den so weit, dass die Person trotz eines gewissen dufleren Zwanges und trotz guten
Willens und groRRer Anstrengung die Arbeit fortzufiihren, diese Arbeit nicht mehr ausfiih-
ren ,kann‘ und daher abbricht*

Psychosoziale Bedingungen beziehen sich auf psychische Faktoren (Wahrnehmen, Den-
ken, Handeln, Empfinden) in einem sozialen Zusammenhang (d. h. gerechte Aufgaben-

verteilung in einer Arbeitsgruppe; Normen innerhalb von Arbeitsgruppen regeln Erwar-

tungen an die Arbeitsleistung).

Rutschhemmung ist eine Eigenschaft der FuBbodenoberflache, die das Ausrutschen
wirksam verhindert.

Die hier verwendete Schriftart ist serifenlos, da sie keine abschlieRenden Querstriche an
den Buchstabenenden besitzen. Dieser Satz ist hingegen eine Serifenschrift.

Der Tages-Larmexpositionspegel ist der liber die Zeit gemittelte Larmexpositionspegel
bezogen auf eine Achtstundenschicht. Er umfasst alle am Arbeitsplatz auftretenden
Schallereignisse.

Die Abkiirzung UGR steht fiir Unified Glare Rating. Der UGR-Wert ist eine rechnerische
dimensionslose Kennzahl, die etwas liber den Grad der psychologischen Blendung einer
Beleuchtungsanlage fiir eine definierte Beobachterposition im Raum aussagt.

Der Verdrangungsraum eines Bodenbelags ist der zur Geh-Ebene hin offene Hohlraum
unterhalb der Geh-Ebene zur Aufnahme oder Ableitung von gleitférdernden Stoffen.

Maximal zuldssige Beleuchtungsstérke auf dem Bildschirm durch die Umgebungs-
beleuchtung.

Nach § 11 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und § 5a Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge (ArbMedVV) hat der Arbeitgeber dem Beschaftigten auf seinen Wunsch hin zu
ermoglichen, sich regelmalig arbeitsmedizinisch beraten und untersuchen zu lassen.
Der Anspruch besteht nur dann nicht, wenn auf Grund der Gefahrdungsbeurteilung und
der getroffenen SchutzmalRnahmen nicht mit einem Gesundheitsschaden zu rechnen ist.
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Minimalanforderungen fir
Bildschirmarbeitsplatze (Ubersicht)

Abb. 51
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Temperatur (20°C-22°C)
Luftgeschwindigkeit (max. 0,15m/s)
Relative Luftfeuchte (max. 50 %)

freie Bewegungsflache (mindestens 1,5m?
mindestens 1 m tief und breit)

Tischabmessungen (mindestens 160cm x 80 cm)

Tischhohe (mindestens 74 + 2cm, besser
vollstandig hohenverstellbar)

Sehabstand (mindestens 50cm)

Bildschirmhohe (so niedrig wie moglich, oberste
Zeile maximal auf Augenhdhe)

®

®6® ©® G

Beinraum (Beinraumkurve mindestens 85cm breit
besser 120cm oder mehr)

Position des Bildschirms zur Fensterfront
(Blickrichtung parallel)

Akustik (55dB(A)-70dB(A) Nachhallzeit zwischen
0,5-0,8s)

Beleuchtung (500 [x-750 Ix; Farbwiedergabeindex
Ra mindestens 80)

Biroarbeitsstuhl

geeignete Reflexionsgrade (0,15-0,75)



Links und Literaturtipps

Gefdahrdungsbeurteilung

Praktische Unterstiitzung und Hilfestellungen zur Erstellung der Gefahrdungsbeurteilung
in Biirobetriebe unter www.gefaehrdungsbeurteilung.de (Angebot der Bundesanstalt fiir
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)

Unterweisungshilfen

Alle vorgestellten Medien stehen kostenlos als Download unter www.vbg.de zur Verfiigung.

W VBG

Ihre gesetzliche

Fragebogen fiir Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Unfallversicherung
VBG-Fragebogen | FB 6
.0 o
Biirobereich S—

Diesen Bogen bitte nicht beschriften!
Verwenden Sie bitte hierflir den kopierten Antwortbogen.

Zu einer Frage kénnen auch mehrere Antworten richtig sein.

1 Diirfen im Bereich von Notausgédngen und Fluchtwegen
Kopierer stehen?

A. Nein, Notausgdnge und Fluchtwege sind immer freizuhalten.

B. Ja, weil sie dort besser untergebracht sind als im Biiro.

2 WSie holen Aktenordner aus einem Fach in etwa 2 m Hohe.
Wie verhalten Sie sich?
A. Ich benutze ausschlieBlich eine Stehleiter oder einen Tiit.
B. Ich benutze einen stabilen Stuhl.

C. Ich iiberzeuge mich davon, dass die Leiter nicht beschadigt ist.

3 Was kann bei der Arbeit am Bildschirm zu Kopf-
oder Nackenschmerzen fiihren?

A. Ein Bildschirm, auf dem der Kontrast falsch eingestellt ist. ‘: k

B. Dynamisches Sitzen, weil sich dadurch der Sehabstand stindig verandert. if

C. Ein Bildschirm, der zu hoch steht.

4 Wie nutzen Sie einen hohenverstellbaren Arbeitstisch richtig?
A. Ich nutze ihn gar nicht. Ich arbeite am liebsten im Sitzen.

B. Ich achte darauf, dass ich sowohl zum Sitzen als auch zum Stehen
die richtige Tischhthe wahle.

C. Ich wechsle zwischen Sitzen und Stehen und nutze dariiber hinaus
jede Gelegenheit, mich zu bewegen.

D. Ich arbeite nur noch im Stehen. Das halt meinen Riicken fit.

VBG (Hrsg.): VBG-Fragebogen Biirobereich (= Fragebogen
fiir Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, FB 6).
Hilfsmittel zur Unterweisung von Beschaftigten im Biiro.



Links und Literaturtipps

¥ VBG

lhre gesetzliche
Unfallversicherung

Gesund arbeiten am PC

Testen Sie Ihren Arbeitsplatz

Kopf- und Riickenschmerzen, Verspannungen in Nacken
und Schultern — das muss nicht sein. Tragen Sie selbst
zu lhrer Gesundheit bei.

VBG (Hrsg.): VBG-Info; Gesund arbeiten am PC. Testen Sie
Ihren Arbeitsplatz (Version 3.1/2024-04), Hamburg. Falt-
blatt zur Unterweisung am Bildschirmarbeitsplatz; mit
Hinweisen zur Aufstellung und Anordnung der Arbeitsmit-
tel auf dem Schreibtisch sowie zur richtigen Einstellung
von Tisch und Stuhl.
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Fiir alle
Ubungen gilt:
Sitzen/Stehen Sie
. mbglichst aufrecht
und atmen Sie ‘

gleichmaRig ein
und aus.

Bewegung im Biiro

Fit durch den Arbeitsalltag

VBG-Info

b
VBG (Hrsg.): VBG-Info; Bewegung im Biiro. Fit durch den
Arbeitsalltag (Version 3.0/2025-01), Hamburg. Faltblatt zur
Bewegungsforderung im Biiro. Mit zahlreichen Anleitun-
gen zu Ubungen, die auf dem Stuhl am Arbeitsplatz oder
im Pausenraum durchgefiihrt werden kénnen.



Praxishilfen

Links und Literaturtipps

Y VBG

lhre gesetzliche
Unfallversicherung

Die Qual der Wahl -
wie beschaffe ich den
passenden Stuhl?

Hilfen und Kriterien fiir die
Auswahl von Biiroarbeitsstiihlen

VBG-Praxis-Kompakt

¥ VBG

lhre gesetzliche
Unfallversicherung

Software nutzerfreundlich
einstellen und gestalten

Die wichtigsten Tipps und Infos
auf einen Blick

VBG-Praxis-Kompakt

VBG (Hrsg.): VBG-Praxis-Kompakt; Die Qual der Wahl - wie
beschaffe ich den passenden Stuhl? (Version 2.2/2025-03),
Hamburg. Kompakte Informationsschrift mit Hilfestellun-
gen zur Auswahl und Beschaffung von geeigneten Biiro-
arbeitsstiihlen.

VBG (Hrsg.): VBG-Praxis-Kompakt; Software nutzerfreund-
lich einstellen und gestalten (Version 4.0/2025-01),
Hamburg. Informationsschrift mit Praxistipps zur Soft-
wareergonomie und Hilfestellungen zur Einstellung und
Gestaltung von Software.
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@ Links zu weiteren branchenbezogenen Informationen

76

www.dgb.de
Internetangebot des Deutschen Gewerkschaftsbundes

www.arbeitgeber.de
Internetangebot der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbande

www.baua.de
Internetangebot der Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

www.dguv.de
Internetangebot der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

www.vbg.de
Internetangebot der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft

www.verdi.de
Internetangebot der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft



Anhang

Prifung von Arbeitsmitteln, Auszug aus Technische Regeln fiir Betriebssi-
cherheit (TRBS) 1201 ,,Priifungen und Kontrollen von Arbeitsmitteln und
uberwachungsbediirftigen Anlagen® und Durchfiihrungsanweisungen zu
den DGUV Vorschriften 3 und 4 ,,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“

Tabelle 13 Bewdhrte Priiffristen fiir wiederkehrende Priifungen/Uberpriifungen

Elektrische Arbeitsmittel (ortsfest)

alle 4 Jahre

Priifung nach den geltenden elektrotech-
nischen Regeln

Elektrische Arbeitsmittel (ortsverdnder-
lich - soweit benutzt) auch: Verlange-
rungs- und Gerateanschlussleitung

alle 6 Monate

bei Fehlerquote < 2%: in allen Betriebs-
statten aulRerhalb von Biiros: einmal pro
Jahr

in Biiros: alle 2 Jahre

Priifung nach den geltenden elektrotech-
nischen Regeln

Wird bei den Priifungen eine Fehlerquote
< 2% erreicht, kann die Priiffrist auf die in
der Spalte ,Priiffrist“ angegebenen Fris-
ten verlangert werden. Bei der Berech-
nung der Fehlerquote ist darauf zu ach-
ten, dass nur Arbeitsmittel aus gleichen
bzw. vergleichbaren Bereichen herange-
zogen werden z. B. nur Werkstatt, nur
Fertigung, nur Blirobereich.

Regale (auch kraftbetrieben)

einmal pro Jahr

Zustand der Bauteile und Einrichtungen,
Vollstandigkeit und Wirksamkeit der Be-
fehls- und Sicherheitseinrichtungen,
Kennzeichnung

Leitern

vor jedem Gebrauch

Sichtpriifung auf Beschadigungen und
Vollsténdigkeit, ggf. weiter MalBnahmen
veranlassen (z. B. Reparatur oder Aus-
tausch).

7



Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung e.V. (DGUV)

GlinkastralRe 40

10117 Berlin

Telefon: 030 13001-0 (Zentrale)
E-Mail: info@dguv.de
Internet: www.dguv.de




	Impressum 
	Inhaltsverzeichnis
	_TOC_250010
	_TOC_250009
	1	Wozu diese Regel?
	2	Grundlagen für Sicherheit und Gesundheit: Was grundsätzlich gilt
	3	Arbeitsplätze und Tätigkeiten: ­Gefährdungen und Maßnahmen
	3.1	Arbeitsorganisation und Führung
	3.2	Arbeitsstätte
	3.2.1	Beleuchtung
	3.2.2	Klima
	3.2.3	Lärm und Akustik

	3.3	Büro- und Bildschirmarbeit
	3.3.1	Raumgestaltung
	3.3.2	Möblierung
	3.3.3	Bildschirm
	3.3.4	Eingabemittel
	3.3.5	Softwareergonomie
	3.3.6	Gesundheit im Büro

	3.4	Empfangsbereich
	3.5	Kommunikationsbereiche
	3.6	Technikbereich
	3.7	Sozialbereiche
	3.8	Lagerbereich
	3.9	Verkehrssicherheit im Außendienst
	3.10	Büroarbeit im Außendienst – Mobile Arbeit

	4	Glossar
	Minimalanforderungen für ­Bildschirmarbeitsplätze (Übersicht)
	Links und Literaturtipps
	Anhang



